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Herausgepickt

Sozialhilfequote unverändert
Im Jahr 2016 bezogen 2,2 Prozent der Kantonsbe-
völkerung Sozialhilfeleistungen der Gemeinden und 
damit ist die Sozialhilfequote das vierte Jahr in Fol-
ge unverändert. Insgesamt wurden 2016 im Kanton 
St.Gallen 11 119 Personen mit Sozialhilfe unterstützt. 
Im Kanton St.Gallen sind die Sozialhilfequoten der Ge-
meinden mit wachsender Besiedlungsdichte tenden-
ziell höher. Überdurchschnittliche Sozialhilfequoten 
sind insbesondere bei Gemeinden mit Zentrumsfunk-
tion festzustellen.   

2,9 Prozent aller privaten Haushalte bezogen 
finanzielle Sozialhilfe der Gemeinde
Insgesamt 6239 Privathaushalte beanspruchten 2016 
mindestens einmal Leistungen der finanziellen Sozi-
alhilfe der Gemeinde, was 2,9 Prozent aller privaten 
Haushalte des Kantons entspricht. Je nach Haus-
haltstyp bestehen deutliche Unterschiede. Eineltern-
Haushalte tragen mit 17,5 Prozent ein sechsfach 
höheres Sozialhilferisiko. Haushalte mit Verheirateten 
oder 3 und mehr Erwachsenen haben ein klar unter-
durchschnittliches Sozialhilferisiko was auch damit zu-
sammenhängt dass mehrere erwachsene Personen 
zur Erzielung eines Einkommens beitragen können.   
 
Einelternfamilien sind meist nur ergänzend auf 
Sozialhilfe angewiesen
1112 Eineltern-Familien erhielten 2016 wirtschaft-
liche Sozialhilfe der Gemeinde, davon waren 1789 
unterstützte Kinder betroffen. Gut jede/jeder dritte 
Sozialhilfe beziehende Alleinerziehende ist zumindest 
teilweise erwerbstätig, und verglichen mit allen übri-
gen unterstützten Fällen ist dies überdurchschnittlich. 

Aufgrund dieser Erwerbsbeteiligung sowie Einkünften 
aus Alimentenbevorschussung und Unterhaltsbei-
trägen kommt bei 80 Prozent der Eineltern-Familien 
die Sozialhilfe nur ergänzend zum Tragen. Nur jede 
fünfte unterstützte Einelternfamilie deckte 2016 ihren 
gesamten Lebensbedarf ausschliesslich über die So-
zialhilfe.

Sozialhilfequote im Flüchtlingsbereich hat 
zugenommen 
Im Jahr 2016 wurden im Kanton St.Gallen 1450 
Personen des Flüchtlingsbereichs mit finanzieller So-
zialhilfe unterstützt, dies sind 82,8 Prozent der ent-
sprechenden Bevölkerungsgruppe. Gegenüber 2013 
ist die Sozialhilfequote im Flüchtlingsbereich um gut 
16 Prozentpunkte gestiegen. Dies bedeutet dass es 
vielen der in den Jahren 2015 und 2016 neu in die 
Schweiz gekommenen Asylsuchenden in der Kürze 
der verstrichenen Zeit seit dem positivem Asylent-
scheid, beziehungsweise der Zubilligung einer vorläu-
figen Aufnahme, noch nicht möglich gewesen ist, eine 
wirtschaftliche Existenzgrundlage aufzubauen.

Im Asylbereich werden 9 von 10 Personen mit 
Sozialhilfe unterstützt
2016 liefert die Schweizerische Sozialhilfestatistik 
erstmals Resultate zur Sozialhilfe im Asylbereich. Ins-
gesamt 3309 Personen des Asylbereichs erhielten 
2016 finanzielle Unterstützung durch Sozialhilfe, dies 
entspricht 88,3 Prozent der Bevölkerungsgruppe im 
Kanton St.Gallen mit Aufenthaltsstatus N oder einer 
vorläufigen Aufnahme mit weniger als 7 Jahren Auf-
enthalt. 



Statistik aktuell Nr. 63 · März 2018

4

Einleitung

Das System der sozialen Sicherung der Schweiz zielt 
darauf ab, den Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Landes eine ausreichende Grundlage für die Schaf-
fung und Erhaltung ihres Lebensunterhaltes zu bieten. 
Verantwortlich dafür sind in erster Linie die Bewohne-
rinnen und Bewohner selbst, die auf der Basis einer 
vom Staat bereitgestellten  Grundversorgung auf dem 
Gebiete des Rechts, der Bildung und der  öffentlichen 
Sicherheit für ihren Lebensunterhalt selbst besorgt 
sind (vgl. G_1). Ist ihnen dies wegen Krankheit, Alter, 
Invalidität und Arbeitslosigkeit nicht in ausreichendem 
Masse möglich,kommen Sozialversicherungsleistun-
gen zum Zug, um den Bedarf zu decken. Jedoch 
ist es möglich, trotz dieser Versicherungsleistungen, 
oder weil keine Ansprüche auf Versicherungsleistun-
gen bestehen, in eine Notlage zu geraten. Mit dem 
Ziel, in solchen Fällen eine Unterstützung anzubieten 
wird von den Kantonen  und Gemeinden eine Reihe 
von bedarfsabhängigen Sozialleistungen bereitge-
stellt.1 Diese werden nach einer Überprüfung der An-
spruchssituation gewährt und lassen sich wiederum in 
mehrere Kategorien unterteilen, wobei die letzte Stufe 
dieser Bedarfsleistungen die kommunale Sozialhilfe 
darstellt:2  

Bedarfsleistungen zur Sicherstellung der allgemeinen 
Grund versorgung
Sie umfassen Ausbildungsbeihilfen, die Übernahme 
oder Verbilligung der Prämien für die obligatorische 
Krankenversicherung, Opferhilfe, Rechtshilfe sowie 
Zuschüsse für Sozialversicherungsbeiträge zu AHV/
IV/EO. Auf einer Bundesgesetzgebung basierend 
sind diese Leistungen, wenn auch in unterschiedli-
cher Ausgestaltung, in allen Kantonen vorhanden und 
sollen allen Personen einen Zugang zur Grundversor-
gung ermöglichen.    

Bedarfsleistung in Ergänzung ungenügender oder  
erschöpfter Sozialversicherungsleistungen
Wenn Sozialversicherungsleistungen den Lebensbe-
darf nicht decken können, besteht für die Kantone 
die Möglichkeit, dieses Defizit durch die Bereitstellung 
ergänzender Leistungen auszugleichen. Der Kanton 
St.Gallen gewährt hier ordentliche und ausserordent-
liche Ergänzungsleistungen zu AHV/IV-Beträgen.  Seit 
1.1.2016 werden im Kanton St.Gallen keine neuen 
Gesuche für ausserordentliche Ergänzungsleistungen 
(AEL) mehr aufgenommen. Vorher bestehende An-
sprüche werden während einer Übergangsfrist weiter-
hin anerkannt.  

Bedarfsleistungen in Ergänzung mangelnder privater 
Sicherung
Kommt ein Elternteil nach einer Trennung seiner Un-
terhaltspflicht für die Kinder nicht nach, so kann der 
Kanton im Interesse der Anspruchsberechtigten 
ausbleibende finanzielle Unterstützungsbeiträge be-
vorschussen. Der Kanton St.Gallen kennt hier die 
Bevorschussung von Kinderalimenten. Eine weite-
re Bedarfsleistung des Kantons St.Gallen sind die 
bei der Geburt eines Kindes ausgerichteten Mutter-
schaftsbeiträge. Sie werden in Fällen gewährt, wo der 
Lebensbedarf der Familie das anrechenbare Einkom-
men übersteigt. 

Das System der Sozialen Sicherung

Quelle: Bundesamt für Statistik, Soziale Sicherheit 
© Fachstelle für Statistik Kanton St. Gallen

G_1

Grundversorgung und individuelle 
Sicherung des Lebensunterhalts

Sozialversicherungen

Bedarfsleistungen

Sozialhilfe

1 Bundesamt für Statistik (2014): Inventar der bedarfsabhängigen Sozialleistungen www.sozialhilfeiws.bfs.admin.ch 

2 Wyss, Kurt (1999): Sozialhilfe – eine tragende Säule der sozialen Sicherheit? Ein Überblick über die in der Schweiz ausgerichteten  
bedarfsabhängigen Sozialleistungen. Info: Social Nr.1, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel.
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Sozialhilfe
Die Sozialhilfe fängt in jedem Kanton als letztes Netz 
alle monetären Defizite und Risiken der Bevölkerung 
auf, die durch Eigenleistungen, Sozialversicherungen, 
Bedarfsleistungen und private Unterstützung nicht 
gedeckt sind. Sie gliedert sich – je nach Aufenthalts-
status der Betroffenen – in verschiedene Teilbereiche: 
die wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde, die So-
zialhilfe im Flüchtlingsbereich und die Sozialhilfe im 
Asylbereich. Die Leistungen in allen Teilbereichen wer-
den den Betroffenen in der Regel von den Gemein-
den ausgerichtet. Eine Ausnahme stellen Betroffene 
dar, welche in kantonalen Zentren für Asylsuchende 
untergebracht sind.

Die wirtschaftliche Sozialhilfe ist nach kantona-
lem Recht geregelt und wird von den Gemeinden 
ausgerichtet. Das Ausmass der von der Sozialhilfe 
abzudeckenden finanziellen Beiträge ist – neben 
der materiellen Lage der Bevölkerung – auch von 
der Ausgestaltung der vorgelagerten kantonalen 
Bedarfsleistungen und den Sozialversicherungsleis-
tungen abhängig. 

Die Sozialhilfe im Flüchtlings- und im Asylbereich 
wird finanziert durch Pauschalen, die der Bund ge-
mäss Art. 88 des Asylgesetzes an die Kantone aus-
richtet, welche diese an die Gemeinden weitergeben.

Von den dargestellten Bedarfsleistungen wer-
den in diesem Bericht die Sozialhilfe, die Alimen-
tenbevorschussung, Mutterschaftsbeiträge und die 
ausserordentlichen Ergänzungsleistungen berück-
sichtigt. Die statistischen Daten werden im Rahmen 
der Schweizerischen Sozialhilfestatistik vom Bun-
desamt für Statistik produziert (vgl. Seite 61). De-
taillierte Angaben zum Leistungsumfang und den 
Zugangsvoraussetzungen zu den drei Bedarfsleis-
tungen können dem tabellarischen Anhang entnom-
men werden (Seite 65).

In einem ersten Berichtsteil (ab Seite 6) wenden wir 
uns den Sozialhilfe beziehenden Personen und Haus-
halten im Kanton St.Gallen zu. Ihre Situation wird an-
hand verschiedener Themenfelder wie beispielsweise 
dem Alter, dem Ausbildungshintergrund, der Erwerbs-
situation oder der Dauer des Sozialhilfebezugs be-
leuchtet. Jedes dieser Themenfelder wird durch eine 
oder mehrere Kennzahlen erschlossen. Diese Kenn-
zahlen sollen zum Einen den Grad der Betroffenheit 
einzelner Bevölkerungsgruppen sichtbar machen und 
im zeitlichen Verlauf nachzeichnen. Zum andern neh-
men sie Bezug auf sozialpolitische Ziele und Konzep-
te, so dass anhand der Kennzahlen einschätzbar sein 
soll, inwiefern die für die Sozialhilfe formulierten Ziele 
erreicht werden. Die in diesem Bericht dargestellten 
Kennzahlen beziehen sich grundsätzlich auf die Erhe-
bungen 2005 bis 2016, wobei aus Qualitätsgründen 
nicht alle Indikatoren für jedes Jahr ausgewiesen wer-
den können. Vor 2005 liegen keine Daten vor, welche 
eine Kennzahlenberechnung erlauben würden. 

Die Darstellung der Kennzahlen ist so aufgebaut, 
das zuerst die zugrundeliegenden Zähleinheiten be-
nannt werden. Eine Erläuterung der dabei auftretenden 
elementaren Unterscheidung zwischen  Sozialhilfe be-
ziehenden Personen und Fällen findet sich im Anhang 
(Seite 63). Nach der Zähleinheit wird die Berechnung 
der Kennzahl erklärt. Anschliessend folgen Hinweise 
zum Aussagegehalt der Kennzahl, verbunden mit In-
terpretationshilfen, und zuletzt die Ergebnisse in Form 
von Text sowie grafischer Darstellung. 

In einem zweiten Berichtsteil werden,  der gleichen 
Logik folgend, Kennzahlen zur Bevorschussung von 
Kinderalimenten, zu den Mutterschaftsbeiträgen und 
den ausserordentlichen Ergänzungsleistungen prä-
sentiert. 

Ein Spezialteil beleuchtet die Situation der Einel-
tern-Familien. 
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Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung

Berechnung
Die Sozialhilfequote beziffert den Anteil der Personen, 
die finanzielle Sozialhilfe der politischen Wohngemein-
de beziehen, an der Wohnbevölkerung (gemäss De-
finition Zähleinheiten) eines ausgewählten Gebietes 
(Kanton, Wahlkreis, Gemeinde).  

Lesebeispiel: Eine Sozialhilfequote von 2 Prozent 
bedeutet, dass im entsprechenden Gebiet von 100 
Einwohnerinnen und Einwohnern zwei mit Sozialhilfe 
unterstützt worden sind. 

Die Quoten der wirtschaftlichen Soziallhilfe (G_2) 
einerseits und die der Sozialhilfe im Flüchtlingsbereich 
(G_24) und Asylbereich (G_25) andererseits werden 
unterschiedlich berechnet und sind daher nicht direkt 
vergleichbar. Zu den Details siehe die jeweiligen Hin-
weise im Abschnitt «Berechnung».

Zähleinheiten
Sozialhilfe beziehende Personen im Kalenderjahr  
(vgl. dazu die einleitenden Bemerkungen zum Kapitel 
«Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde») und alle 
Personen der ständigen Wohnbevölkerung am Vor-
jahresende. Vorläufig Aufgenommene mit mehr als 7 
Jahren Aufenthalt in der Schweiz (VA7+) sowie vorläu-

Die in diesem Kapitel präsentierten Kennzahlen be-
ziehen sich auf die von den Gemeinden finanzierten 
Sozialhilfeleistungen. Dossiers der mithilfe von Glo-
balpauschalen des Bundes finanzierten Sozialhilfe 
für Flüchtlinge beziehungsweise Sozialhilfe für Asyl-
suchende bleiben in diesem Kapitel unberücksichtigt 
(vgl. dazu das gesonderte Kapitel ab Seite 46). Hat die 
antragstellende Person eines Unterstützungsdossiers 
im Stichmonat einen der folgenden Status zählen alle 
im Dossier enthaltenen unterstützten Personen (auch 
wenn diese einen anderen Status haben) zu den Be-
ziehenden der wirtschaftlichen Sozialhilfe:
– Schweizer Staatsangehörige 
– Niederlassungsbewilligung C
– Jahresaufenthaltsbewilligung B
– Kurzaufenthaltsbewilligung L

fig aufgenommene Flüchtlinge mit mehr als 7 Jahren 
Aufenthalt in der Schweiz (F7+) wurden erst 2009 in 
die Sozialhilfestatistik integriert und bis einschliesslich 
2008 nicht mitgezählt. Hinweise zum Leistungsan-
spruch auf Sozialhilfe finden sich auf Seite 65. 

Hinweise zum Aussagegehalt
Die Sozialhilfequote ist ein Indikator für das Ausmass 
der bekämpften Armut in einer Gesellschaft. Als be-
kämpfte  Armut werden Lebensverhältnisse bezeich-
net, deren materielle Ressourcenausstattung sowohl 
aus Sicht des politischen Gemeinwesens wie der 
Betroffenen erklärtermassen unter dem Existenzmini-
mum liegt. Dem gegenüber steht die sogenannte ver-
deckte Armut, von welcher jene Menschen betroffen 
sind, die keinen Sozialhilfeanspruch geltend machen, 
obwohl deren wirtschaftlichen Verhältnisse dies erlau-
ben würden. Sie wird durch die Sozialhilfequote nicht 
abgebildet.

Die Sozialhilfequote eines Gebietes wird wesentlich 
beeinflusst durch die Bevölkerungszusammensetzung 
und deren Ressourcenpotential sowie durch die für 
die Bevölkerung zugänglichen Erwerbsmöglichkeiten, 
wobei die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen durch die 
Konjunkturlage beeinflusst wird. Auch soziale Kom-
ponenten können die Inanspruchnahme von Sozialhil-
feleistungen beeinflussen, da in bevölkerungsmässig 
grösseren Gemeinden die Anonymität zumeist ausge-
prägter und daher die Hemmschwelle gegenüber den 
Behörden tendenziell kleiner ist als in Dorfgemeinden.  
Ein weiterer wesentlicher Zusammenhang besteht zur 

– Flüchtlinge mit Ausweis B ab fünf Jahren nach Ein-
reichung des Asylgesuchs (B5+)

– vorläufig aufgenommene Flüchtlinge und Perso-
nen ab sieben Jahren nach Ankunft in der Schweiz 
(F7+; F VA7+)

Im Jahr 2016 hatten 110 Personen, die als weitere un-
terstützte Mitglieder in einem Dossier der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe erfasst waren, einen anderen als oben 
genannten Aufenthaltsstatus. Das sind lediglich 2,1 
Prozent aller Personen.

Weitere Hinweise zur Untergliederung in die drei 
Teilstatistiken Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemein-
de, Sozialhilfe im Flüchtlingsbereich und Sozialhilfe 
im Asylbereich sind dem Steckbrief auf Seite 61 zu 
entnehmen. 

Kennzahl zum Sozialhilfebezug der Gesamtbevölkerung

Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde 

Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung in %

Anzahl wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde  
beziehende Personen im Kalenderjahr

      = x 100
Anzahl Personen der ständigen Wohnbevölkerung (BFS

STATPOP) am Vorjahresende
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Ausgestaltung der Sozialleistungen, die der kommu-
nalen Sozialhilfe vorgelagert sind und diese entlasten 
können (z.B. ausserordentliche kantonale Ergän-
zungsleistungen). Dies ist insbesondere bei einem 
interkantonalen Vergleich von Sozialhilfequoten zu 
berücksichtigen, da solche bedarfsabhängigen So-
zialleistungen von Kanton zu Kanton in Umfang und 
Ausgestaltung verschieden sein können

Ergebnisse
Im Jahr 2016 haben im Kanton St.Gallen insgesamt 
11 119 Personen finanzielle Leistungen der Sozialhilfe 
bezogen, das sind 187 Personen mehr als im Vorjahr 
und entspricht einer Zunahme um 1,7 Prozent. Die 
Bevölkerung hat ebenfalls zugenommen so dass die 

Sozialhilfequote unverändert bei 2,2 Prozent liegt. Auf 
Ebene der Schweiz nimmt die Anzahl Bezügerinnen 
und Bezüger in etwas stärkerem Ausmass zu (+2,9 
Prozent), was zu einem Anstieg der Sozialhilfequote 
auf 3,3 Prozent führt. Insgesamt liegt das schweizeri-
sche Sozialhilferisiko im Jahr 2016 nach wie vor deut-
lich höher als im Kanton St.Gallen. 

Im Kanton St.Gallen nehmen die Sozialhilfequoten 
der Gemeinde mit wachsender Besiedlungsdichte 
des Gemeindegebietes tendenziell zu. Erhöhte Sozi-
alhilfequoten sind insbesondere bei Gemeinden mit 
Zentrumsfunktion festzustellen. Die Sozialhilfequoten 
der einzelnen Gemeinden des Kantons sind im tabel-
larischen Anhang aufgeführt (T_3, Seite 67).

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St. Gallen

Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung
Kanton St. Gallen und Schweiz – 2005 bis 2016 G_2
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Sozialhilfequoten der Gesamtbevölkerung 
Wahlkreise und Gemeinden Kanton St.Gallen 2016 K_1

Quelle: Bundesamt für Statistik,  Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Für eine Zuordnung der 
Gemeindekürzel zu den 
Gemeindenamen vgl. die 
Übersichtstabelle auf den  
Seiten 67 und 68
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Kennzahlen zum Sozialhilfebezug verschiedener Altersgruppen

Sozialhilfequote nach Altersgruppen 

Berechnung
Die altersspezifischen Sozialhilfequoten geben für 
jede Altersgruppe der Gesamtbevölkerung an, wel-
cher Anteil mit Sozialhilfe unterstützt wurde.   

Hinweise zum Aussagegehalt 3 
Die altersspezifische Sozialhilfequote zeigt die Betrof-
fenheit der einzelnen Altersgruppen bezüglich der be-
kämpften Armut. 

Zähleinheiten
Sozialhilfe beziehende Personen im Kalenderjahr und 
alle Personen der ständigen Wohnbevölkerung, am 
Vorjahresende. Zu Veränderungen bei den Zähleinhei-
ten siehe die methodischen Hinweise zu den Zählein-
heiten auf Seite 6. 

Ergebnisse
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 0 – 17 Jah-
ren weisen mit 3,4 Prozent die höchste Sozialhilfequo-
te auf. Insgesamt waren im Jahr 2016 28 Prozent aller 
mit Sozialhilfe unterstützten Personen jünger als 18 
Jahre alt. 

Mit zunehmendem Alter sinken die Sozialhilfequo-
ten tendenziell. Personen im Rentenalter benötigen 
aufgrund der gut ausgebauten Sozialversicherungsleis-
tungen, ergänzt um die ordentlichen und ausserordent-
lichen Ergänzungsleistungen, nur selten Unterstützung 
durch die Sozialhilfe. Im Jahr 2016 erhielten insgesamt 
99 Personen im Alter über 64 Jahre Sozialhilfe.  Zur Un-
terstützung der Personen im Rentenalter mit ausseror-
dentlichen Ergänzungsleistungen siehe die gesonderte 
Darstellung auf Seite 54.  

  

Sozialhilfequote der Altersgruppe X in %

Anzahl wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde beziehende  
Personen der Altersgruppe X im Kalenderjahr

      = x 100
Anzahl Personen der ständigen Wohnbevölkerung

(BFS STATPOP) der Altersgruppe X am Vorjahresende
 

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

3 Für ergänzende Informationen siehe Hinweise zum Aussagegehalt Seite 6

Anzahl Sozialhilfe beziehender Personen und altersspezifische 
Sozialhilfequoten
Kanton St.Gallen 2016 G_3
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Sozialhilfequote der Kinder und Jugendlichen

Berechnung
Die  Sozialhilfequote der Kinder und Jugendlichen gibt 
an, wie viel Prozent der gesamten Wohnbevölkerung 
im Alter unter 18 Jahren mit Sozialhilfe unterstützt 
wurden.   

Zähleinheiten
Sozialhilfe beziehende Personen im Kalenderjahr und 
Personen der ständigen Wohnbevölkerung unter 18 
Jahren am Vorjahresende. Zu Veränderungen bei den 
Zähleinheiten seit 2009 siehe methodische Vorbemer-
kungen zu den Zähleinheiten auf Seite 6.  

Hinweise zum Aussagegehalt 4

Diese Kennzahl ist ein Indikator für das Ausmass von 
bekämpfter Armut unter den Kindern und Jugendli-
chen im Alter unter 18 Jahren. 

Armutslagen können Auswirkungen auf die Bil-
dungschancen von betroffenen Kindern und Jugend-
lichen haben und dadurch auch ihre späteren Berufs-
aussichten beeinträchtigen. Bei langfristigen prekären 
finanziellen Verhältnissen ist auch ein Einfluss auf die 
sozialen und emotionalen Entwicklungsmöglichkeiten 
der Heranwachsenden möglich. 

Ergebnisse 
Im Jahr 2016 erhielten 3,4 Prozent der 0-17-jährigen 
Bevölkerung des Kantons St.Gallen Sozialhilfeleis-
tungen, was 3153 Personen entspricht. Kinder und 
Jugendliche von Eineltern-Familien und kinderreichen 
Familien sind dabei besonders betroffen. Mehr als 
jede zweite Sozialhilfe beziehende Person im Alter un-
ter 18 Jahren (54 Prozent) lebt mit nur einem Elternteil 
zusammen.

Die bekämpfte Armut unter den Kindern und Ju-
gendlichen hat gegenüber dem Höchststand von 
2006 zunächst merklich abgenommen aufgrund der 
mehrheitlich guten Arbeitsmarktlage bis 2008, die 
zahlreichen Familien und Eineltern-Familien eine Ablö-
sung aus der Sozialhilfe ermöglichte. Zwischen 2008 
und 2011 schwankt die Sozialhilfequote der 0-17Jäh-
rigen jährlich zwischen 3,1 und 3,2 Prozent.  2012 
und 2013 nimmt die Sozialhilfequote der 0-17 Jäh-
rigen wieder zu, da die Anzahl Unterstützter jährlich 
steigt bei gleichzeitiger Abnahme der Minderjährigen 
in der Gesamtbevölkerung. Die Quote verharrt an-
schliessend 2 Jahre auf diesem Niveau und sinkt 2016 
um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent. Minderjährige 
tragen im gesamten Beobachtungszeitraum seit 2005 
unverändert ein sichtbar höheres Sozialhilferisiko als 
die Gesamtbevölkerung (vgl. G_4). Die Tendenz der 
Sozialhilfequote von Kindern und Jugendlichen folgt 
in diesem Zehnjahreszeitraum allerdings weitgehend 
der Entwicklung des gesamtgesellschaftlichen Sozial-
hilferisikos.

Sozialhilfequote der Bevölkerung unter 18 Jahren in %

Anzahl wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde beziehende 
 Personen im Alter von 0–17 Jahren im Kalenderjahr

      = x 100
Anzahl Personen der ständigen Wohnbevölkerung (BFS
STATPOP) am Vorjahresende im Alter von 0 – 17 Jahren

4 Für ergänzende Informationen siehe Hinweise zum Aussagegehalt Seite 6
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Sozialhilfequoten der Kinder und Jugendlichen (unter 18-Jährige) und der  
Gesamtbevölkerung
Kanton St.Gallen 2005 bis 2016 G_4

Quelle: Bundesamt für Statistik,  Schweiz. Sozialhilfestatistik (ab 2011) © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
           FfS-SG_STATPOP (2005–2010)
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Kennzahlen zum Sozialhilfebezug der privaten Haushalte

Haushaltsquote aller Privathaushalte

Berechnung
Die Haushaltsquote beziffert den Anteil der Privat-
haushalte, die finanzielle Sozialhilfe der politischen 
Wohngemeinde beziehen, an allen Privathaushalten 
(gemäss Definition Zähleinheiten) eines ausgewählten 
Gebietes (Kanton, Wahlkreis, Gemeinde).  

Lesebeispiel:  Eine Haushaltsquote von 2 Prozent 
bedeutet, dass im entsprechenden Gebiet von 100 
Privathaushalten zwei mit wirtschaftlicher Sozialhilfe 
unterstützt worden sind. 

Zähleinheiten
Privathaushalte, die mindestens einmal im Kalender-
jahr mit finanzieller Sozialhilfe unterstützt wurden (Hin-
weise zum Leistungsanspruch auf Sozialhilfe finden 
sich auf Seite 65) sowie sämtliche Privathaushalte der 
ständigen Wohnbevölkerung. Damit ein Referenzieren 
der unterstützten Haushalte auf die Gesamtheit aller 
Haushalte der Bevölkerung möglich ist, werden bei 
der Zuordnung eines unterstützten Privathaushalts zu 
einem Haushalttyp nicht nur die unterstützten Perso-
nen berücksichtigt sondern auch die im selben Haus-
halt lebenden nicht unterstützten Personen, welche in 
der Sozialhilfestatistik ebenfalls mit erhoben werden. 

Die Auswertungen in Grafik G_5 und G_6 sind die 
einzigen im gesamten Bericht die auf diesem umfas-

senden Haushaltsbegriff basieren. Den übrigen Aus-
wertungen des Berichtes liegen sogenannte Unter-
stützungseinheiten zugrunde, die nicht in jedem Falle 
identisch sein müssen mit dem Haushalt. Zur Definiti-
on der Unterstützungseinheit und die Abgrenzung von 
der Haushaltsdefinition siehe Ausführungen im Steck-
brief auf Seite 63. 
 
Hinweise zum Aussagegehalt 
Die Haushaltsquote ist ein Indikator für das Ausmass 
der bekämpften Armut in einer Gesellschaft. Als be-
kämpfte  Armut werden Lebensverhältnisse bezeich-
net, deren materielle Ressourcenausstattung sowohl 
aus Sicht des politischen Gemeinwesens wie der 
Betroffenen erklärtermassen unter dem Existenzmini-
mum liegt. Dem gegenüber steht die sogenannte ver-
deckte Armut, von welcher jene Menschen betroffen 
sind, die keinen Sozialhilfeanspruch geltend machen, 
obwohl deren wirtschaftlichen Verhältnisse dies erlau-
ben würden. Sie wird durch die Haushaltsquote nicht 
abgebildet.

Ergebnisse 
Im Jahr 2016 wurden im Kanton St.Gallen 2,9 Pro-
zent aller privaten Haushalte mindestens einmal mit 
Leistungen der finanziellen Sozialhilfe unterstützt wo-
mit die Quote gegenüber dem Vorjahr unverändert ist. 
Auf Ebene der Schweiz liegt der Anteil mit Sozialhilfe 
unterstützter Privathaushalte 2016 bei 4,1 und damit 
höher als im Kanton, wobei die Differenz zwischen 
Kanton und Schweiz ähnlich hoch ausfällt wie bei der 
Sozialhilfequote (vgl. Grafik G_2).

Haushaltsquote aller Privathaushalte in %

Anzahl wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde 
beziehende Privathaushalte im Kalenderjahr

      = x 100
Anzahl Privathaushalte der ständigen Wohnbevölkerung

(BFS STATPOP) am Vorjahresende
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
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Haushaltsquote nach Haushaltstyp

Berechnung
Die Haushaltsquote beziffert den Anteil der Privat-
haushalte, die finanzielle Sozialhilfe der politischen 
Wohngemeinde beziehen, an allen Privathaushalten 
(gemäss Definition Zähleinheiten) eines ausgewählten 
Gebietes (Kanton, Wahlkreis, Gemeinde).  

Lesebeispiel:  Eine Haushaltsquote von 2 Prozent 
bedeutet, dass im entsprechenden Gebiet von 100 
Privathaushalten zwei mit wirtschaftlicher Sozialhilfe 
unterstützt worden sind. 

Zähleinheiten
Privathaushalte, die mindestens einmal im Kalender-
jahr mit finanzieller Sozialhilfe unterstützt wurden (Hin-
weise zum Leistungsanspruch auf Sozialhilfe finden 
sich auf Seite 65) sowie sämtliche Privathaushalte der 
ständigen Wohnbevölkerung. Damit ein Referenzieren 
der unterstützten Haushalte auf die Gesamtheit aller 
Haushalte der Bevölkerung möglich ist, werden bei der 
Zuordnung eines unterstützten Privathaushalts zu ei-
nem Haushalttyp nicht nur die unterstützten Personen 
berücksichtigt sondern auch die im selben Haushalt 
lebenden nicht unterstützten Personen, welche in der 
Sozialhilfestatistik ebenfalls mit erhoben werden. Eine 
Mutter mit minderjährigem Kind, die Sozialhilfe bezieht 
und mit einem Partner zusammen lebt, welcher nicht 
unterstützt wird, gehört zum Haushaltstyp «2 Erwach-
sene, nicht verheiratet mit minderjährigen Personen». 
Da in den zur Berechnung der Quote erforderlichen 
Bevölkerungsdaten keine Verwandtschaftsbeziehun-
gen vorliegen, können die möglichen Haushalttypen 
lediglich über Alter, Geschlecht, Zivilstand und die An-
zahl Personen definiert werden. 

Die für die Berechnung der Haushaltsquote gebil-
dete Typisierung bildet die effektive Haushaltszusam-
mensetzung mit sämtlichen Personen ab (inkl. der 
nicht unterstützten Personen im selben Haushalt). Die 
Auswertungen in Grafik G_5 und G_6 sind die einzi-

gen im gesamten Bericht die auf diesem umfassenden 
Haushaltsbegriff basieren. Den übrigen Auswertungen 
des Berichtes liegen sogenannte Unterstützungsein-
heiten zugrunde, die nicht in jedem Falle identisch sein 
müssen mit dem Haushalt. Zur Definition der Unter-
stützungseinheit und die Abgrenzung von der Haus-
haltsdefinition siehe Ausführungen im Steckbrief auf 
Seite 63.  
 
Hinweise zum Aussagegehalt 
Die Haushaltsquote ist ein Indikator für das Ausmass 
der bekämpften Armut in einer Gesellschaft. Als be-
kämpfte  Armut werden Lebensverhältnisse bezeich-
net, deren materielle Ressourcenausstattung sowohl 
aus Sicht des politischen Gemeinwesens wie der 
Betroffenen erklärtermassen unter dem Existenzmini-
mum liegt. Dem gegenüber steht die sogenannte ver-
deckte Armut, von welcher jene Menschen betroffen 
sind, die keinen Sozialhilfeanspruch geltend machen, 
obwohl deren wirtschaftlichen Verhältnisse dies erlau-
ben würden. Sie wird durch die Haushaltsquote nicht 
abgebildet.

Ergebnisse 
Im Jahr 2016 wurden 2,9 Prozent aller privaten Haus-
halte mindestens einmal mit Leistungen der finanziellen 
Sozialhilfe unterstützt, dies entspricht 6239 Haushal-
ten. Betrachtet man die Haushaltsquote verschiede-
ner Haushaltstypen zeigen sich deutliche Unterschie-
de. Ein überdurchschnittliches Sozialhilferisiko tragen 
mit 17,5 Prozent die Eineltern-Haushalte, die in der 
hellblauen Säule «1 erwachsene Person mit minder-
jährigen Personen» abgebildet sind. Im Haushaltstyp 
«2 Erwachsene, nicht verheiratet» liegt die Quote bei 
den Haushalten mit Kindern (hellblaue Säule) deutlich 
höher als bei den Haushalten ohne Kinder. Hier ist zu 
beachten, dass ein Haushalt mit zwei Erwachsenen 
und Kindern auch aus einer erwachsenen Person be-
stehen kann, welche ein volljähriges und mindestens 
ein minderjähriges Kind hat. Haushalte mit Verheirate-
ten oder 3 und mehr Erwachsenen tragen ein klar un-
terdurchschnittliches Sozialhilferisiko was auch damit 
zusammenhängt dass mehrere erwachsene Personen 
zur Erzielung eines Einkommens beitragen können. 

Haushaltsquote aller Privathaushalte in %

Anzahl wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde 
beziehende Privathaushalte im Kalenderjahr

      = x 100
Anzahl Privathaushalte der ständigen Wohnbevölkerung

(BFS STATPOP) am Vorjahresende
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Haushaltsquote nach Haushaltstyp
Kanton St.Gallen 2016 G_6
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Berechnung
Die Entwicklung der Anzahl Sozialhilfe beziehender 
Eineltern-Familien wird ermittelt, indem jährlich die An-
zahl im Kalenderjahr unterstützter Eineltern-Familien 
ins Verhältnis gesetzt wird zur Anzahl unterstützter 
Eineltern-Familien im Jahr 2005.    

Zähleinheiten
Im Kalenderjahr Sozialhilfe beziehende Unterstüt-
zungseinheiten (Fälle, Dossiers). In ca. 15 Prozent die-
ser Fälle leben noch weitere Personen zusammen mit 
der Eineltern-Familie im gleichen Haushalt.  

Hinweise zum Aussagegehalt 
Die Entwicklung der Anzahl unterstützter Eineltern-Fa-
milien gibt Aufschluss über Schwankungen im Zeitver-
lauf. Eine vergleichende Gegenüberstellung mit allen 
Unterstützungseinheiten aus Privathaushalten ermög-
licht eine Einschätzung inwiefern sich die Fallzahlen 
der Eineltern-Familien über- oder unterdurchschnitt-
lich entwickeln.   

Ergebnisse 
Insgesamt erhielten im Jahr 2016 im Kanton St.Gallen 
1112 Eineltern-Familien finanzielle Leistungen der So-
zialhilfe. Damit ist ihre Anzahl das dritte Jahr in Folge 
leicht gesunken. Die Anzahl sämtlicher Unterstüt-
zungseinheiten in Privathaushalten steigt hingegen 
seit 2009 jährlich und übertrifft 2016 den Ausgangs-
wert des Jahres 2005 bereits um 22 Prozent. Im We-
sentlichen ist diese Zunahme sämtlicher Unterstüt-
zungseinheiten in Privathaushalten zurückzuführen 
auf Fälle, die nur aus einer einzigen Person bestehen. 
Diese Alleinlebenden haben zwischen 2005 und 2016 
um rund 500 Fälle  zugenommen.  Bei den unterstütz-
ten Eineltern-Familien reduziert sich die Zahl vergli-
chen mit dem Jahr 2005 bis 2008 zunächst deutlich, 
steigt dann kontinuierlich an und erreicht im Jahr 2013 
wieder das Ausgangsniveau von 2005. In den Folge-
jahren sinkt die Anzahl unterstützter Eineltern-Familien 
wieder und ist, verglichen mit dem Jahr 2005, um 62 
Fälle niedriger.

Entwicklung der Anzahl Sozialhilfe beziehender Eineltern-Familien 

Veränderung der Anzahl Sozialhife beziehender
Eineltern-Familien in % gegenüber 2005 

Anzahl Unterstützungseinheiten  Eineltern-Familien  
im Kalenderjahr – Anzahl Unterstützungseinheiten 

Eineltern-Familien 2005 
      = x 100

Anzahl Unterstützungseinheiten Eineltern-Familien 2005
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Veränderung der Anzahl Sozialhilfe beziehender Eineltern-Familien und sämtlicher  
Unterstützungseinheiten in Privathaushalten gegenüber 2005
Kanton St.Gallen 2005 bis 2016 G_7

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
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Kennzahlen zum Ausbildungshintergrund der Sozialhilfe Beziehenden

Berechnung
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Sozialhil-
fe Beziehenden im erwerbsaktiven Alter zwischen 20 
und 64 Jahren jeweils über eine bestimmte Art von 
abgeschlossener Ausbildung (X) verfügt. 

Zähleinheiten
Sozialhilfe beziehende Personen im Kalenderjahr im 
Alter zwischen 20 und 64 Jahren. 

Hinweise zum Aussagegehalt 
Die Kennzahl gibt einen Einblick in das Bildungskapi-
tal der von Sozialhilfe Unterstützten. Eine diesbezüg-
lich schwache Ressourcenausstattung verringert die 
Chancen der betroffenen Personen auf dem Arbeits-
markt und damit auch die Aussicht auf ein existenz-
sicherndes Erwerbseinkommen. 

Ergebnisse 
Durchschnittlich 44 Prozent aller Sozialhilfe beziehen-
den Personen im Alter zwischen 20 und 64 Jahren 
verfügen nicht über eine abgeschlossene nachobliga-
torische Ausbildung. Sie bilden damit die anteilsmä-
ssig grösste Gruppe. 39 Prozent der erwachsenen 
Sozialhilfe Beziehenden hat eine Berufsausbildung 
oder Maturitätsschule absolviert und eine kleine Min-
derheit von knapp 3 Prozent besitzt eine tertiäre oder 
höhere Fachausbildung (G_8, Säulen «Total»). 

Zwischen einzelnen Staatengruppen bestehen 
hinsichtlich der Ausbildungssituation deutliche Unter-
schiede. Schweizerinnen und Schweizer sowie Perso-
nen aus EU/EFTA-Staaten können im Vergleich zum 
Total häufiger eine Berufsausbildung vorweisen (52 
bzw. 43 Prozent). Staatsangehörige aus dem übrigen 
Europa und aussereuropäischen Staaten verfügen 
mehrheitlich über keine nachobligatorische Ausbil-
dung (56 Prozent; 55 Prozent). Die Ursache für diesen 
erhöhten Anteil im übrigen Europa dürfte auch darin 
liegen, dass weiterführende Ausbildungen in diesen 
Herkunftsländern nicht flächendeckend vorhanden, 
beziehungsweise nicht allgemein zugänglich sind oder 
einen hohen materiellen Ressourceneinsatz erfordern. 
Den insgesamt grössten Anteil an Hochqualifizierten 
besitzen die Angehörigen der EU/EFTA-Staaten mit 5 
Prozent. 

Anteil der 20–64-jährigen Sozialhilfe Beziehenden mit
abgeschlossener Ausbildung X in % 

Anzahl 20–64-jährige Sozialhilfe Beziehende mit  
abgeschlossener Ausbildung X

      = x 100
Anzahl Sozialhilfe Beziehende zwischen 20–64 Jahren

Anteile einzelner Ausbildungsniveaus am Total der der 20–64-jährigen Sozialhilfe Beziehenden   
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Anteile 20–64-jähriger Sozialhilfe Beziehender nach höchster abgeschlossener 
Ausbildung und Staatsangehörigkeit
Kanton St.Gallen 2016 G_8

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
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Berechnung
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil aller erwerbs-
fähigen Sozialhilfe beziehenden Personen eine  Aus-
bildung abgeschlossen hat. Als Ausbildung zählen 
folgende Abschlüsse: berufliche Grundbildung mit 
Eidgenössischem Attest, Berufslehre, Maturitäts-
schule, Diplommittelschule, Berufsmaturität, Höhere 
Fach- oder Berufsausbildung, Fachhochschule und 
Universität. 

Zähleinheiten
Erwerbsfähige Sozialhilfe beziehende Personen im 
Kalenderjahr. Erwerbsfähig ist, wer zwischen 20 und 
64 Jahre alt ist und sich entweder auf Stellensuche 
befindet, in ein Beschäftigungsprogramm integriert ist 
oder einer Erwerbstätigkeit nachgeht. 

Hinweise zum Aussagegehalt
Gesellschaftspolitisch wird erwartet, dass Bildungsab-
schlüsse die Grundlage dafür bieten, auf dem Arbeits-
markt Positionen zu erwerben, welche die wirtschaft-

liche Selbständigkeit ermöglichen. Der Anteil erwerbs-
fähiger Sozialhilfe Beziehender mit abgeschlossener 
Ausbildung  ist ein grober Gradmesser dafür, inwiefern 
diese gesellschaftspolitische Zielvorgabe erreicht wird.  
Je höher ihr Anteil, umso weniger ist dies der Fall. Stei-
gende Anteilswerte können in Zusammenhang stehen 
mit der Entwertung absolvierter Ausbildungen und/
oder der konjunkturellen Lage, welche die Beschäf-
tigungsmöglichkeiten generell einschränkt.  Daneben 
spielen Aspekte eine Rolle, welche die volle Teilnahme 
am Arbeitsmarkt erschweren (beispielsweise  Kinder-
betreuungspflichten) und deshalb eine Ergänzung des 
Einkommens durch Sozialhilfeleistungen erforderlich 
machen.  

Ergebnisse
45 Prozent der erwerbsfähigen Personen, die im Jahr 
2016 Sozialhilfeleistungen bezogen haben, verfügen 
über eine abgeschlossene Ausbildung, womit der 
Wert gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen ist 
(+1,0 Prozentpunkte). In absoluten Zahlen entspricht 
dies im Jahr 2016 1842 Personen, dies sind 136 mehr 
als im Vorjahr und ein Zuwachs von 267 Personen ge-
genüber 2010. Der Anteil erwerbsfähiger Sozialhilfe 
Beziehender mit abgeschlossener Ausbildung sinkt 
zwischen 2006 und 2010, ab 2011 ist eine kontinuier-
liche Zunahme zu beobachten. 

Anteil erwerbsfähiger Sozialhilfe Beziehender mit 
abgeschlossener Ausbildung in %  

Anzahl erwerbsfähige Sozialhilfe Beziehende mit  
abgeschlossener Ausbildung

      = x 100
     Anzahl erwerbsfähige Sozialhilfe Beziehende       

Anteil erwerbsfähiger Sozialhilfe Beziehender mit abgeschlossener Ausbildung 
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Anteil erwerbsfähiger Sozialhilfe Beziehender mit abgeschlossener 
Ausbildung
Kanton St.Gallen 2006 bis 2016 G_9

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
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Berechnung
Diese Kennzahl gibt an, wieviel Prozent aller Sozialhilfe 
beziehenden Personen im Alter zwischen 20 und 64 
Jahren erwerbstätig sind. Als erwerbstätig gelten Per-
sonen, die mindestens eine Stunde pro Woche eine 
Erwerbstätigkeit ausüben (als Selbstständige, rege-
mässig Angestellte, mitarbeitende Familienmitglieder, 
Lehrlinge oder unregelmässig Beschäftigte).

Zähleinheiten
Sozialhilfe beziehende Personen im Kalenderjahr im 
Alter zwischen 20 und 64 Jahren.  

Hinweise zum Aussagegehalt
Die Erwerbstätigkeit der Sozialhilfe Beziehenden lie-
fert Hinweise auf mögliche Hintergründe des Sozial-
hilfebezugs. Ein steigender Anteil von erwerbstätigen 
Personen signalisiert, dass eine zunehmende Zahl von 
Erwerbstätigen mit der ausgeübten Beschäftigung 
bzw. dem aktuellen Beschäftigungsumfang kein exis-
tenzsicherndes Einkommen erzielen kann (vgl. dazu 
auch die beiden Kennzahlen zu den Vollzeit-Working-
Poor ab Seite 26). Umgekehrt deutet ein niedriger An-

teil erwerbstätiger Personen darauf hin, dass Faktoren 
wie Arbeitslosigkeit, dauerhafte oder vorübergehende 
Arbeitsunfähigkeit und die Chancenlosigkeit auf dem 
Arbeitsmarkt oftmals in Zusammenhang stehen mit 
dem Auslösen eines Sozialhilfeanspruchs und die Si-
tuation auf dem ersten Arbeitsmarkt es Sozialhilfebe-
ziehenden nicht ermöglicht, wenigstens teilweise oder 
befristet ein Einkommen zu erzielen.

Ergebnisse
Der Anteil erwerbstätiger Sozialhilfe beziehender Per-
sonen ist 2016 unverändert. Mit 21,9 Prozent ging et-
was mehr als ein Fünftel aller Sozialhilfe Beziehenden 
im Alter zwischen 20 und 64 Jahren einer Erwerbstä-
tigkeit nach. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 
nahezu vier von fünf Personen im erwerbsfähigen Alter 
nicht erwerbstätig sind (Differenz der Säule in G_10 
zu 100 Prozent). Seit 2007 weist der Anteil erwerbs-
tätiger Sozialhilfe Beziehender eher eine rückläufige 
Tendenz auf und liegt 2016 um 5,1 Prozentpunkte tief-
er als 2007. Dies weil die Anzahl der erwerbstätigen 
Personen 2016 mit 1644 praktisch gleich hoch ist wie 
2007 (1631), jedoch die Anzahl der insgesamt Unter-
stützten im Alter zwischen 20-64 im gleichen Zeitraum 
deutlich zunahm (+1476 Personen), insbesondere im 
Alterssegment zwischen 46 und 64 Jahren (+1077 
Personen).

Anteil erwerbstätiger Sozialhilfe Beziehender 
bei den 20–64-Jährigen in %   

Anzahl erwerbstätiger Sozialhilfe Beziehender  
zwischen 20–64 Jahren

      = x 100
Anzahl Sozialhilfe Beziehende zwischen 20–64 Jahren

 

Anteil Erwerbstätiger am Total der Sozialhilfe Beziehenden im Alter von 20 – 64 Jahren

Kennzahlen zur Erwerbstätigkeit der Sozialhilfe Beziehenden
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Anteil erwerbstätiger Sozialhilfe Beziehender zwischen 20–64 Jahren
Kanton St. Gallen 2007 bis 2016 G_10
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5 Ergänzende Informationen siehe Berechnung Seite 22

6 Ergänzende Informationen siehe Hinweise zum Aussagegehalt Seite 22

Berechnung 5

Der Anteil erwerbstätiger Sozialhilfe beziehender Per-
sonen zwischen 20 und 64 Jahren wird berechnet, in-
dem die Anzahl der Erwerbstätigen zwischen 20 und 
64 Jahren mit Falltyp X, ins Verhältnis gesetzt wird 
zu allen Sozialhilfe Beziehenden zwischen 20 und 64 
Jahren im Falltyp X.  

Zähleinheiten
Sozialhilfe beziehende Personen im Kalenderjahr im 
Alter zwischen 20 und 64 Jahren. 

Hinweise zum Aussagegehalt 6

Die Anteile erwerbstätiger Personen in den einzelnen 
Falltypen liefern Hinweise auf den Grad der Einbin-
dung in den Arbeitsmarkt, der je nach Situation im 
jeweiligen Haushalt unterschiedlich sein kann.  

Ergebnisse
Personen mit Kindern (Eineltern-Familien/Paare mit 
Kindern) weisen eine höhere Erwerbsbeteiligung auf 
als Unterstützungseinheiten ohne Kinder. Der Anteil 
erwerbstätiger Personen ist unter den Eineltern-Fami-
lien mit 35 Prozent am grössten. Trotz dieser hohen 
Erwerbsbeteiligung gelingt es ihnen jedoch seltener 
als anderen Falltypen, den Sozialhilfebezug durch eine 
verbesserte Erwerbssituation zu beenden (G_19 auf 
Seite 39). Bei Paaren ohne Kinder ist die Erwerbsakti-
vität mit einem Anteil von 17 Prozent nur halb so gross 
wie unter den Eineltern-Familien. Von den Personen, 
die nicht in Privathaushalten leben, sind 12 Prozent 
erwerbstätig.

Anteil erwerbstätiger Sozialhilfe Beziehender 
zwischen 20–64 Jahren nach Falltyp in %   

Anzahl erwerbstätiger Sozialhilfe Beziehender  
zwischen 20–64 Jahren in Falltyp X

      = x 100
Anzahl Sozialhilfe Beziehende zwischen 20–64 Jahren  

in Falltyp X 

Anteil erwerbstätiger Sozialhilfe Beziehender zwischen 20–64 Jahren nach Falltyp
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Anteil erwerbstätiger Sozialhilfe Beziehender zwischen 20–64 Jahren 
nach Falltyp
Kanton St.Gallen 2016 G_11

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
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Berechnung
Der Anteil der Sozialhilfe beziehenden Vollzeit Wor-
king-Poor entspricht dem Anteil Vollzeit Working-Poor 
an allen Sozialhilfe beziehenden Unterstützungsein-
heiten in Privathaushalten.  

Zähleinheiten
Im Kalenderjahr Sozialhilfe beziehende Vollzeit-Wor-
king-Poor-Fälle und alle Unterstützungseinheiten 
(Fälle, Dossiers) in Privathaushalten. Eine Unterstüt-
zungseinheit gilt als Vollzeit-Working-Poor, wenn de-
ren Mitglieder zusammen genommen ein Beschäfti-
gungspensum von mindestens 100 Prozent erzielen 
(Lehrlinge ausgenommen). Methodische Details zur 
Berechnung des Beschäftigungspensums sowie zum 
Umgang mit fehlenden Angaben sind dem methodi-
schen Anhang (Seite 64) zu entnehmen. 

Hinweise zum Aussagegehalt 
Mit der Ausübung einer Vollzeiterwerbstätigkeit ist die 
Erwartung verbunden, dass diese ein existenzsichern-
des Einkommen bietet. Anhand der Vollzeit Working-
Poor-Quote lässt sich einschätzen, in welchem Aus-
mass Haushalte trotz Ausübung einer Vollzeiterwerbs-
tätigkeit in bekämpfter Armut leben. Von bekämpfter 
Armut betroffen sind Haushalte, die aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Situation Anspruch auf Sozialhilfe-
leistungen haben und diesen auch verwirklichen. Die 

Armutsbetroffenheit von Vollzeiterwerbstätigen, die 
keine Sozialhilfeleistungen beziehen, obwohl deren 
finanzielle Verhältnisse dies erlauben würden, wird da-
durch nicht abgebildet.7   

Da die Sozialhilfe als letztes Glied im System der 
sozialen Sicherung mit ihrem Leistungsauftrag in ers-
ter Linie darauf ausgerichtet ist, den Erwerbslosen 
und Nichterwerbspersonen eine vorübergehende 
Existenzsicherung zu bieten, weist eine zunehmen-
de Unterstützung von Vollzeiterwerbstätigen auf eine 
Ausweitung des Aufgabenbereiches der Sozialhilfe hin.

Das Ausmass der Vollzeit Working-Poor-Quote 
steht einerseits in Zusammenhang mit dem Lohnni-
veau, insbesondere in den Tieflohnbranchen. Ein wei-
terer Faktor ist die Haushaltsgrösse. Je grösser die 
Zahl der Haushaltmitglieder, desto grösser wird das 
Risiko, dass ein Vollzeitpensum für die wirtschaftliche 
Existenzsicherung nicht ausreicht.

Ergebnisse
Im Jahr 2016 bezogen schätzungsweise 3,7 Prozent 
der unterstützten Fälle in Privathaushalten Leistungen 
der Sozialhilfe, obwohl sie im Umfang von mindestens 
einer Vollzeitstelle erwerbstätig waren (zum Umgang 
mit fehlenden Angaben zum Beschäftigungsumfang 
siehe Seite 64). Dies entspricht 231 Fällen. Der Anteil 
der Vollzeit Working-Poor unter den Privathaushalten 
hat sich im Vergleich zu 2008 (7,4 Prozent) halbiert. 
Der Rückgang ist bei den Paaren mit Kindern und Ein-
personenhaushalten am deutlichsten. 

Anteil Sozialhilfe beziehende Vollzeit
Working-Poor in %

Anzahl Sozialhilfefälle in Privathaushalten  
mit Vollzeiterwerb

      = x 100
        Anzahl Sozialhilfefälle in Privathaushalten        

Anteil Sozialhilfe beziehende Vollzeit Working-Poor  

7 Aus diesem Grund ist die hier berechnete Vollzeit-Working-Poor-Quote nicht vergleichbar mit den vom Bundesamt für Statistik publizierten 
Armutsquoten, welche sich auf die gesamte erwerbstätige Bevölkerung beziehen.



Statistik aktuell Nr. 63 · März 2018

27

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Anteil Sozialhilfe beziehende Vollzeit Working-Poor 
Kanton St. Gallen 2008 bis 2016 G_12
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Berechnung
Für die Unterstützungseinheiten in Privathaushalten 
wird berechnet, wie gross der Vollzeit-Working-Poor-
Anteil in den verschiedenen Falltypen jeweils ist. Dazu 
wird pro Falltyp die Anzahl der Vollzeit-Working-Poor 
ins Verhältnis gesetzt zur Gesamtzahl der unterstütz-
ten Fälle.  

Zähleinheiten 8

Im Kalenderjahr Sozialhilfe beziehende Vollzeit-Wor-
king-Poor-Fälle und alle Unterstützungseinheiten 
(Fälle, Dossiers) in Privathaushalten. Eine Unterstüt-
zungseinheit gilt als Vollzeit-Working-Poor, wenn de-
ren Mitglieder zusammen genommen ein Beschäfti-
gungspensum von mindestens 100 Prozent erzielen 
(Lehrlinge ausgenommen). 

Hinweise zum Aussagegehalt 9

Die Kennzahl zeigt für verschiedene Haushalts- und 
Familienformen das Risiko an, trotz der Erwerbstätig-
keit im Umfang von mindestens einer Vollzeitstelle auf 
Sozialhilfe angewiesen zu sein. 

Ergebnisse
Im Jahr 2016 wiesen von den mit Sozialhilfe unter-
stützten Fällen schätzungsweise insgesamt 4 Prozent 
ein summiertes Erwerbspensum von mindestens 
einer Vollzeitstelle auf. Paare mit Kindern sind dabei 
besonders betroffen. 17 Prozent der unterstützten 
Paare mit Kindern zählt zu den Vollzeit-Working-Poor. 
Alleinlebende weisen einen unterdurchschnittlichen 
Vollzeit-Working-Poor-Anteil auf, was auch damit zu-
sammenhängen dürfte, dass sie aufgrund des gerin-
geren Grundbedarfs mit einem Vollzeitpensum eher 
die Schwelle eines existenzsichernden Einkommens 
erreichen als (kinderreiche) Familienhaushalte. Ein-
eltern-Familien zählen unterdurchschnittlich zu den 
Vollzeit-Working-Poor da sie zwar häufig erwerbstätig 
sind, jedoch aufgrund von Kinderbetreuungspflichten 
seltener einem Vollzeiterwerbspensum nachgehen. 

Anteil Sozialhilfe beziehene Vollzeit Working-Poor
nach Falltyp X in %

Anzahl Sozialhilfefälle des Falltyp X  
mit Vollzeiterwerb

      = x 100
        Anzahl Sozialhilfefälle des Falltyp X       

Anteil Sozialhilfe beziehende Vollzeit Working-Poor nach Falltyp 

8 Ergänzende Informationen siehe Zähleinheiten Seite 26

9 Ergänzende Informationen siehe Hinweise zum Aussagegehalt Seite 26
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Anteil Sozialhilfe beziehende Vollzeit Working-Poor in verschiedenen 
Falltypen und allen Unterstützungseinheiten in Privathaushalten
Kanton St.Gallen 2016 G_13

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
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Berechnung
Der Anteil der Fälle mit Langzeitbezug errechnet sich, 
indem die Anzahl der laufenden Dossiers mit einer 
Bezugsdauer von mehr als 12 Monaten dividiert wird 
durch die Anzahl sämtlicher laufender Sozialhilfefälle. 

Zähleinheiten
Unterstützungseinheiten (Fälle, Dossiers), die sich am 
Ende des Kalenderjahres im laufenden Bezug befinden. 
Als Langzeitbezug gelten alle Fälle, die bereits seit mehr 
als einem Jahr regelmässig oder mit Unterbrechungen 
unterstützt werden, wobei zwischenzeitliche Bezugs-
unterbrechungen von bis zu 5 Monaten möglich sind.   

Hinweise zum Aussagegehalt
Fälle mit Langzeitbezug sind in der Regel betreuungsin-
tensiver. Ihr Anteil an allen laufenden Fällen gibt deshalb 
Hinweise zur Belastungssituation der Sozialdienste. Ein 
steigender Anteil von Fällen mit Langzeitbezug bedeutet 
darüber hinaus einen wachsenden Anteil von Personen 
mit  verringerten Wiedereingliederungschancen in den 
Arbeitsmarkt. Daraus kann eine Sockelbelastung für die 

Sozialhilfe entstehen, welche unabhängig vom konjunk-
turellen Umfeld bestehen bleibt und darauf hinweist, dass 
die Sozialhilfe neben individuellen Notsituationen auch 
zunehmend strukturelle Problemlagen  auffangen muss.  
Für die Sozialhilfe beziehenden Personen sind längerfris-
tige Bezugsdauern häufig verbunden mit schwindenden 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und fallweise erhöht sich 
damit auch das Risiko sozialer Desintegration.

Ergebnisse
Von den insgesamt 6183 am Ende des Jahres 2016 lau-
fenden Dossiers bezogen 4124 bereits seit mehr als ei-
nem Jahr Sozialhilfeleistungen, was einem Anteil von 67 
Prozent entspricht. Somit sind mehr als zwei Drittel der 
Unterstützungseinheiten Fälle mit Langzeitbezug. Nach-
dem sich ihr Anteil seit 2005 kontinuierlich erhöht hatte, 
sinkt er zwischen 2008 und 2009 nahezu wieder auf das 
Niveau des Jahres 2005. Der Rückgang im Jahr 2009 
ist in erster Linie zurückzuführen auf eine gestiegene An-
zahl von Neueintritten, das heisst von Kurzzeitbezügern. 
Diese Neueintritte spiegeln sich in den Jahren ab 2010 
in einer Zunahme des Anteils von Fällen mit Laufzeiten 
über einem Jahr und lassen dadurch den Anteil der Fäl-
le mit Langzeitbezug insgesamt wieder ansteigen.  Lag 
der Anteil laufender Fälle mit einer Unterstützungsdauer 
von fünf und mehr Jahren 2010 bei 16 Prozent beträgt 
dieser 2016 21 Prozent. Jeder fünfte 2016 laufende Fall 
wird somit bereits seit 5 Jahren oder länger unterstützt. 

Anteil laufende Fälle mit Langzeitbezug in %  

Anzahl laufender Fälle mit Bezugsdauer seit  
über 12 Monaten

      = x 100
                   Anzahl aller laufenden Fälle                  

Anteil der laufenden Fälle mit Langzeitbezug

Kennzahlen zur Bezugsdauer von Sozialhilfeleistungen
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Anteil der laufenden Fälle mit Langzeitbezug
Kanton St. Gallen 2005 bis 2016 G_14
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Berechnung
Die Bezugsdauer von Sozialhilfe ist der Zeitraum zwi-
schen erster und letzter Auszahlung eines Dossiers, 
wobei dazwischen Bezugsunterbrechungen von bis 
zu 5 Monaten möglich sind. Als Kennzahl für die 
durchschnittliche Bezugsdauer aller abgeschlosse-
nen Dossiers wird der Median der einzelnen Bezugs-
dauern verwendet. Der Median ist derjenige Wert, der 
die nach Bezugsdauer sortierte Verteilung der Fälle in 
zwei anzahlmässig gleich grosse Hälften teilt.  

Lesebeispiel: Ein Median von 9 bedeutet, dass je die 
Hälfte der abgeschlossenen Dossiers eines Erhe-
bungsjahres länger bzw. kürzer als 9 Monate Sozial-
hilfeunterstützung bezogen hat. 

Zähleinheiten 
Im Kalenderjahr abgeschlossene Fälle (Unterstüt-
zungseinheiten, Dossiers). Ein Dossier gilt als abge-
schlossen, wenn seit 6 Monaten keine Auszahlung 
mehr erfolgte.

Hinweise zum Aussagegehalt 
Die Sozialhilfe ist als temporäre Leistung zur Überbrü-
ckung einer finanziellen Notlage konzipiert. Die defini-
tive Bezugsdauer bereits abgeschlossener Sozialhil-
fedossiers liefert Hinweise auf die Dauerhaftigkeit von 
Armutslagen und zeigt an, inwiefern die Sozialhilfe ihre 

zugedachte Funktion als kurzfristige Unterstützungs-
leistung tatsächlich erfüllen kann. Eine Zunahme der 
durchschnittlichen Bezugsdauer wirft Fragen auf zur 
zukünftigen Gestaltung der Sozialhilfe und der Um-
setzbarkeit des Reintegrationsauftrags.

Ergebnisse
Im Jahr 2016 konnten insgesamt 2182 Unterstüt-
zungseinheiten den Sozialhilfebezug abschliessen. 
Durchschnittlich betrug die Dauer der finanziellen 
Unterstützung 10 Monate. Die durchschnittliche Be-
zugsdauer sinkt damit das erste Mal seit 2009 wieder 
und war zwischen 2010 und 2015 tendenziell gestie-
gen. Die 2010 und 2011 angestiegene durchschnittli-
che Bezugsdauer abgeschlossener Fälle dürfte damit 
zusammenhängen, dass es im Krisenjahr 2009 eher 
schwierig war die Sozialhilfe durch eine verbesserte 
Erwerbssituation zu verlassen und die Ablösung erst 
in den beiden Folgejahren mit der einsetzenden Ver-
besserung auf dem Arbeitsmarkt gelang. 2015 steigt 
die mittlere Bezugsdauer einmalig auf 12 Monate weil 
ein Drittel mehr Fälle mit 4 – 5 Jahren Bezugsdauer 
abgeschlossen wurden als in den Jahren 2014 und 
2016.

Durchschnittliche Bezugsdauer der abgeschlossenen Fälle
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Durchschnittliche Bezugsdauer (Median) der abgeschlossenen Fälle
Kanton St. Gallen 2006 bis 2016 G_15
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Berechnung
Für noch laufende Dossiers, die sich im ersten Bezugs-
jahr befinden, lässt sich gemäss untenstehender For-
mel die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass der 
Sozialhilfebezug ein Jahr oder weniger andauern wird.  

Zähleinheiten
Am Jahresende laufende Fälle (Unterstützungseinhei-
ten, Dossiers), die sich im ersten Bezugsjahr befinden 
sowie im Kalenderjahr abgeschlossenen Fälle, die sich 
beim Abschluss im ersten Bezugsjahr befanden.  Im 
«ersten Bezugsjahr» bedeutet, dass Unterstützungs-
beiträge für maximal 12 Monate ausgerichtet wurden. 

Hinweise zum Aussagegehalt
Die Sozialhilfe ist als befristete Leistung zur vorüberge-
henden Existenzsicherung gedacht. Die vorliegende 
Kennzahl liefert Hinweise darauf, wie wahrscheinlich 
es ist, dass neue Sozialhilfefälle nur eine kurzfristige 
Sozialhilfeunterstützung benötigen. Die Wahrschein-
lichkeit, Sozialhilfeunterstützung höchstens 1 Jahr zu 
benötigen, hängt ab von äusseren Rahmenbedingun-
gen wie der Arbeitsmarktsituation, persönlichen Vor-
aussetzungen der Sozialhilfe Beziehenden, den Ab-
läufen und der Verfahrensdauer bei der Prüfung von 
Ansprüchen aus Versicherungsleistungen sowie der 
Gestaltung des Hilfsprozesses der Sozialdienste.

Ergebnisse
Die Chance einer Unterstützungseinheit, den Sozial-
hilfebezug vor Ablauf des ersten Bezugsjahres auch 
wieder zu beenden, lag im Jahr 2016 bei 36 Prozent 
und ist damit gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Wahrscheinlichkeit in %, dass der Sozialhilfebezug 
ein Jahr oder weniger andauert   

Anzahl innerhalb des ersten Bezugsjahres  
abgeschlossener Dossiers des Kalenderjahres

      = x 100
Anzahl am Jahresende laufende Fälle im ersten 

Bezugsjahr und Anzahl innerhalb des ersten Bezugs- 
jahres abgeschlossener Dossiers des Kalenderjahrs

Wahrscheinlichkeit, dass der Sozialhilfebezug ein Jahr oder weniger andauert
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Wahrscheinlichkeit, dass der Sozialhilfebezug ein Jahr  
oder weniger andauert
Kanton St.Gallen 2006 bis 2016 G_16

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

* Aufgrund der Datenqualität ist keine Berechnung der Kennzahl möglich

Prozent



Statistik aktuell Nr. 63 · März 2018

36

Berechnung
Beim Abschluss eines Sozialhilfedossiers wird von 
den fallführenden Instanzen festgehalten, welches der 
Hauptgrund für die Beendigung der Sozialhilfeunter-
stützung war. Der Anteil der Abschlüsse mit einem 
bestimmten Beendigungsgrund wird ermittelt, indem 
der Anteil der Häufigkeit berechnet wird, mit welcher 
dieser Beendigungsgrund beim Total der abgeschlos-
senen Fälle vorkommt.   

Zähleinheiten
Im Kalenderjahr abgeschlossene Fälle (Unterstüt-
zungseinheiten, Dossiers). Ein Dossier gilt als abge-
schlossen, wenn seit 6 Monaten keine Auszahlung 
mehr erfolgte.  

Hinweise zum Aussagegehalt
Die Beendigungsgründe geben Hinweise darauf, in 
welchem Mass bei Verlassen der Sozialhilfe eine Wie-
dererlangung der wirtschaftlichen Selbständigkeit er-
folgt ist. Nicht in jedem Falle bedeutet der Abschluss 
des Sozialhilfedossiers auch eine definitive Been-
digung des Sozialhilfebezuges, gerade im Falle von 
Wohnortwechseln ist es möglich, dass die Bezüge-

rin/der Bezüger am neuen Wohnort wieder mit einem 
neuen Dossier in die Sozialhilfe aufgenommen wird.

Ergebnisse
Insgesamt 2163 Fälle haben den Sozialhilfebezug im 
Jahr 2016 beendet, wobei eine Beendigung der Zu-
ständigkeit infolge von Wegzug, Kontaktabbruch oder 
Todesfällen mit 33 Prozent die häufigste Ursache für 
den Abschluss war (708 Fälle, grüne Balken G_17). 
Zweithäufigster Austrittsgrund war mit einem Gesamt-
anteil von 32 Prozent die Verbesserung der Erwerbs-
situation (gelbe Balken). Knapp jeder dritte abge-
schlossene Fall konnte die Sozialhilfe somit aufgrund 
der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, der Erhöhung 
des Beschäftigungsumfangs oder einer verbesserten 
Lohnsituation verlassen. In 29 Prozent der Fälle ende-
te der Sozialhilfebezug infolge einer Inanspruchnahme 
anderer Leistungen, wobei der Bezug von IV-Leistun-
gen mit 12 Prozent davon den grössten Teil ausmacht. 
Hierin zeigt sich zum Einen die Überbrückungsfunkti-
on der Sozialhilfe, denn teilweise bestehen zwischen 
der Beantragung einer Leistung bei einem Versiche-
rungsträger und deren Zuteilung grössere Zeitspan-
nen, die nicht mit eigenen finanziellen Mitteln über-
brückt werden können. Weiter zeigen Austrittsgründe 
wie die Existenzsicherung durch IV-Leistungen auch, 
dass die Integration in den Arbeitsmarkt nicht bei allen 
Sozialhilfe Beziehenden umsetzbar ist und die Fähig-
keit, den Lebensunterhalt selbst zu verdienen, nicht in 
jedem Fall wieder herstellbar ist. 

Anteil des Beendigungsgrundes X in %    

Anzahl der mit Hauptgrund X abgeschlossenen  
Fälle im Kalenderjahr

      = x 100
Anzahl aller im Kalenderjahr abgeschlossenen Fälle

 

Anteile der verschiedenen Beendigungsgründe

Kennzahlen zur Beendigung des Sozialhilfebezugs
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Anteile der verschiedenen Beendigungsgründe
Kanton St.Gallen 2016 G_17

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
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Berechnung
Die erwerbsbedingte Abschlussquote entspricht dem 
Anteil der Dossiers, welche die Sozialhilfe durch eine 
Verbesserung der Erwerbssituation verlassen konnten, 
an allen Dossiers mit Auszahlung im Erhebungsjahr.  

Zähleinheiten
Fälle mit Auszahlung im Kalenderjahr und im Kalen-
derjahr abgeschlossene Fälle (Unterstützungsein-
heiten, Dossiers). Ein Dossier gilt als abgeschlossen, 
wenn seit 6 Monaten keine Auszahlung mehr erfolgte.   

Hinweise zum Aussagegehalt
Die berufliche Integration von erwerbsfähigen Sozial-
hilfe Beziehenden ist ein erklärtes Ziel der Sozialhilfe. 
Eine steigende erwerbsbedingte Abschlussquote be-
deutet einen zunehmenden Integrationserfolg Sozial-
hilfe Beziehender in den Arbeitsmarkt, verbunden mit 
der Wiedererlangung wirtschaftlicher Selbstständig-
keit. Beeinflusst wird die erwerbsbedingte Abschluss-
quote neben den Integrationsbemühungen der Sozi-
alhilfebeziehenden und der Sozialbehörden auch von 
der allgemeinen Arbeitskräftenachfrage.

Ergebnisse
Im Jahr 2016 konnten insgesamt 697 Fälle den Sozi-
alhilfebezug durch die Aufnahme bzw. Ausweitung ei-
ner Erwerbstätigkeit oder aufgrund einer verbesserten 
Lohnsituation beenden. Dies sind nahezu gleich viele 
wie im Vorjahr und entspricht einem Anteil von 9,9 Pro-
zent aller 2016 unterstützten Fälle.   

Erwerbsbedingte Abschlussquote in %    

Anzahl aufgrund einer verbesserten Erwerbssituation  
abgeschlossenen Fälle im Kalenderjahr

      = x 100
Anzahl aller Fälle mit Auszahlung im Kalenderjahr

Erwerbsbedingte Abschlussquote

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Erwerbsbedingte Abschlussquote
Kanton St. Gallen 2006 bis 2016 G_18
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Berechnung 10

Die erwerbsbedingte Abschlussquote der verschie-
denen Falltypen wird berechnet, indem je Falltyp der 
Anteilswert aller aufgrund einer verbesserten Erwerbs-
situation abgeschlossenen Dossiers an allen Dossiers 
gebildet wird.  

Zähleinheiten
Sämtliche Fälle und abgeschlossene Fälle (Unterstüt-
zungseinheiten, Dossiers) des Kalenderjahres. Ein 
Dossier gilt als abgeschlossen, wenn seit 6 Monaten 
keine Auszahlung mehr erfolgte.  

Hinweise zum Aussagegehalt 11

Die Kennzahlen zeigen die Chance der verschiedenen 
Falltypen, durch eine Verbesserung ihrer Position auf 
dem Arbeitsmarkt ihre wirtschaftliche Selbstständig-
keit wieder zu erlangen.

Ergebnisse
Die Beendigung des Sozialhilfebezugs durch eine ver-
besserte Erwerbslage ist nicht für alle Sozialhilfe be-
ziehenden Unterstützungseinheiten gleichermassen 
wahrscheinlich.  Während Paare mit Kindern mit einer 
erwerbsbedingten Abschlussquote von 14,4 Prozent 
überdurchschnittliche Chancen haben, den Sozialhil-
febezug durch eine existenzsichernde Integration in 
den Arbeitsmarkt zu verlassen, sind diese bei kinder-
losen Paaren mit 8,3 Prozent wesentlich kleiner. Der 
tiefe Wert bei der erwerbsbedingten Abschlussquote 
deutet darauf hin, dass die von Sozialhilfe betroffenen 
Paare ohne Kinder unterdurchschnittliche Chancen zur 
Arbeitsmarktintegration haben. Bei Eineltern-Familien 
sind die Möglichkeiten zur Wiedererlangung der wirt-
schaftlichen Selbstständigkeit oftmals dadurch einge-
grenzt, da sie aufgrund von Kinderbetreuungspflichten 
keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen können. Ihre 
erwerbsbedingte Austrittswahrscheinlichkeit liegt bei 
10,5 Prozent. Dies obwohl sie im Quervergleich der 
Falltypen die höchste Erwerbsbeteiligung aufweisen 
(vgl. Seite 24).

Erwerbsbedingte Abschlussquote nach Haushaltstyp X in %    

Anzahl aufgrund einer verbesserten Erwerbssituation  
abgeschlossenen Fälle des Haushaltstyps X

      = x 100
           Anzahl aller Fälle des Haushaltstyps X            

Erwerbsbedingte Abschlussquote nach Falltyp

Erwerbsbedingte Abschlussquote nach Falltyp
Kanton St.Gallen 2016 G_19

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

10 Ergänzende Informationen siehe Berechnung Seite 38

11 Ergänzende Informationen siehe Aussagegehalt Seite 38
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Berechnung
Die Anteile einzelner Einkommensbestandteile im Mo-
nat der letzten Auszahlung von Sozialhilfe werden für 
jeden Falltyp berechnet, indem die Fälle mit den jewei-
ligen Einkommenskomponenten ins Verhältnis gesetzt 
werden zur Gesamtzahl der unterstützten Fälle des 
betroffenen Typs.

Zähleinheiten
Im Kalenderjahr Sozialhilfe beziehende Unterstüt-
zungseinheiten (Fälle, Dossiers) in Privathaushalten. 
Berücksichtigt werden nur Fälle mit plausiblen Anga-
ben zum Nettobedarf.

Hinweise zum Aussagegehalt
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, inwiefern die ein-
zelnen Falltypen in unterstützten Privathaushalten zu-
sätzlich zur Sozialhilfe über weitere Einkommensquel-
len verfügen und in welchem Ausmass sie vollständig 
vom Sozialhilfebezug abhängen.

Ergebnisse
Für 57 Prozent der unterstützten Fälle in Privathaus-
halten stellte die Sozialhilfe im Jahr 2016 die einzige 
Einkommensquelle dar (Balken «Total»). Bei Alleinle-
benden trifft dies noch häufiger zu (72 Prozent). Dem-
gegenüber deckt die Sozialhilfe bei Eineltern-Familien 
und Paaren mit Kindern deutlich weniger oft den ge-
samten Lebensbedarf ab. Diese generieren überdurch-
schnittlich häufig ein Erwerbseinkommen. Bei den Ein-
eltern-Familien spielt zudem die Bevorschussung von 
Kinderalimenten eine wichtige Rolle, 33 Prozent der 
Eineltern-Familien bezieht Leistungen aus der Alimen-
tenbevorschussung. Jedes dritte Paar ohne Kinder er-
hält Zahlungen aus Sozialversicherungen.

Anteil Einkommensbestandteil X bei Falltyp Y in %    

Anzahl Fälle des Typs Y mit  
Einkommensbestandteil X

      = x 100
Anzahl aller Fälle des Typs Y mit Auszahlung im 

Kalenderjahr

Anteile verschiedener Einkommensbestandteile der verschiedenen Falltypen in Privathaushalten

Kennzahlen zur Einkommenssituation der Sozialhilfe Beziehenden

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Anteile verschiedener Einkommensbestandteile der verschiedenen Falltypen  
in Privathaushalten
Kanton St.Gallen 2016 G_20
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Berechnung
Berechnet wird der Anteil von Unterstützungseinhei-
ten in Privathaushalten, die im Monat der letzten Aus-
zahlung von Sozialhilfe ausser der Sozialhilfe keinerlei 
Einkommen haben, an allen Fällen mit Auszahlung 
im Kalenderjahr. Berücksichtigt werden nur Fälle mit 
plausiblen Angaben zum Nettobedarf.  

Zähleinheiten
Im Kalenderjahr Sozialhilfe beziehende Unterstüt-
zungseinheiten (Fälle, Dossiers) in Privathaushalten.   

Hinweise zum Aussagegehalt
Diese Kennzahl gibt Auskunft über das Ausmass, in 
welchem die Sozialhilfe Beziehenden in privaten Haus-
halten aufgrund fehlender Einkommen vollständig von 
der finanziellen Unterstützung durch die Sozialhilfe der 
Gemeinde abhängig sind. Je grösser der Kennzahlen-

wert umso grösser ist die finanzielle Belastung für die 
Gemeinden und umso grösser ist die Distanz der Sozi-
alhilfe Beziehenden von den primären Arbeitsmärkten. 
Die Kennzahl zeigt auch, in welchem Ausmass Haus-
halte keiner Erwerbstätigkeit nachgehen (können) und 
trotzdem nicht durch das Sozialversicherungssystem 
aufgefangen werden.

Ergebnisse
Im Jahr 2016 bezog mehr als jede zweite Unterstüt-
zungseinheit in Privathaushalten ihren Lebensunterhalt 
ausschliesslich aus der Sozialhilfe und verfügte folglich 
über keinerlei zusätzliche Einkommensquellen. Seit 
2007 ist mit Ausnahme von 2011 und 2013 jährlich 
eine Zunahme des Anteils von Fällen ohne eigene Ein-
künfte festzustellen. Mit 57 Prozent im Jahr 2016 wird 
der Ausgangswert des Jahres 2007 bereits um 12,2 
Prozentpunkte übertroffen. Diese Zunahme dürfte 
damit in Zusammenhang stehen dass der Anteil Un-
terstützungseinheiten mit einem Erwerbseinkommen 
2016 auf einen Tiefststand von knapp 25 Prozent ge-
sunken ist (gegenüber 40 Prozent im Jahr 2007).

Anteil Privathaushalte mit vollständiger Abhängigkeit 
vom Sozialhilfebezug in %    

Anzahl Fälle mit vollständiger Abhängigkeit  
vom Sozialhilfebezug

      = x 100
Anzahl aller Fälle mit Auszahlung im Kalenderjahr

Anteil Fälle in Privathaushalten mit vollständiger Abhängigkeit vom Sozialhilfebezug

Anteil Unterstützungseinheiten in Privathaushalten mit vollständiger 
Abhängigkeit vom Sozialhilfebezug
Kanton St.Gallen 2007 bis 2016 G_21

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
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Berechnung
Die zugesprochene Leistung ist der Betrag, den die 
Bedarfsgemeinschaft für den Stichmonat zuerkannt 
bekommt (zur Definition des Stichmonats siehe An-
hang Seite 61). Sie wird als Differenz zwischen dem 
anerkannten Lebensbedarf und den verfügbaren Ein-
kommen ermittelt und entspricht in der Regel dem Be-
trag, der dem Gesuchsteller/der Gesuchstellerin dann 
auch effektiv ausbezahlt wird. Als Kennzahl für die 
Höhe der zugesprochenen Leistung wird der Median 
der einzelnen ausbezahlten Beträge verwendet. Der 
Median ist derjenige Wert, der die nach Betragshö-
he sortierte Verteilung der Fälle in zwei anzahlmässig 
gleich grosse Hälften teilt. 

Lesebeispiel: Ein Median von 1470 Franken bedeutet, 
dass je die Hälfte der Dossiers im Stichmonat mehr 
bzw. weniger als 1470 Franken an Sozialhilfeunter-
stützung erhalten hat. 

Zähleinheiten
Alle Fälle (Unterstützungseinheiten, Dossiers) in Privat-
haushalten mit mindestens einer Auszahlung im Ka-
lenderjahr, ausgenommen sind einmalige Zahlungen 
für welche kein Budget erstellt wurde.

Hinweise zum Aussagegehalt
Die zugesprochene Leistung gibt den durchschnittli-
chen Betrag an, den die Unterstützten im Stichmonat 
nicht selbst aufbringen oder aus anderen Quellen be-
ziehen können um ihnen anerkannten Existenzbedarf 
zu decken. Zum Existenzbedarf zählen neben dem 
Grundbedarf (Nahrung, Kleider, Hygiene etc.) und den 
Wohnkosten auch Gesundheitskosten und situations-

bedingte Auslagen (z.B. Bewerbungskosten, Kosten 
für externe Kinderbetreuung). Die zugesprochene 
Leistung beziffert damit zugleich den durchschnittli-
chen Fehlbetrag, den die Unterstützten durch weitere 
eigene Einkünfte kompensieren müssten damit ihnen 
wieder eine vollständige Ablösung von der Sozialhilfe 
gelingen kann. Die Höhe der zugesprochenen Leis-
tung hängt, neben dem Vorhandensein anrechenbarer 
Einkünfte und der Anzahl Personen, die im Rahmen 
eines Dossiers unterstützt werden, auch ab von den 
jeweiligen Ansätzen der Sozialdienste. Die von der 
St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS) emp-
fohlenen Ansätze für den Grundbedarf wurden zuletzt 
2011 angehoben von vormals 960 auf 977 Franken für 
eine Einzelperson. 

Ergebnisse
Die 2016 insgesamt 5971 unterstützten Fälle in Pri-
vathaushalten erhielten im Stichmonat eine durch-
schnittliche zugesprochene Leistung in Höhe von 
1457 Franken, womit diese gegenüber dem Vorjahr 
leicht zurückgegangen ist (-1,4 Prozentpunkte). Dies 
ist der erste Rückgang nachdem die zugesproche-
ne Leistung zwischen 2011 und 2015 jährlich leicht 
gestiegen ist. In der Periode bis 2010 war tendenziell 
eine Abnahme zu beobachten. Die rote Linie bildet die 
Werte vor dem Jahr 2016 zusätzlich in teuerungsbe-
reinigter Form ab, hierfür wurde der Landesindex der 
Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamtes für Statis-
tik verwendet.  Der Grund, dass kaum Abweichung zu 
den ausbezahlten Beträgen besteht liegt darin, dass 
die Preisentwicklung im Beobachtungszeitraum keine 
grossen Schwankungen aufwies. 

Zugesprochene Leistung im Stichmonat

Kennzahlen zur Höhe der Sozialhilfeleistung
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Zugesprochene Leistung aller Unterstützungseinheiten in Privathaushalten
Kanton St. Gallen 2005 bis 2016 G_22
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Berechnung12

Der Median der zugesprochenen Leistung pro Falltyp 
wird ermittelt, indem je Falltyp die Werte der zuge-
sprochenen Leistung nach ihrer Betragshöhe sortiert 
werden. Der Median ist dann derjenige Wert, der die-
se sortierte Verteilung der Fälle in zwei anzahlmässig 
gleich grosse Hälften teilt. 

Zähleinheiten
Alle Fälle (Unterstützungseinheiten, Dossiers) in Privat-
haushalten mit mindestens einer Auszahlung im Ka-
lenderjahr, ausgenommen sind einmalige Zahlungen 
für welche kein Budget erstellt wurde.

Hinweise zum Aussagegehalt13

Die Kennzahl zeigt die je nach Falltyp unterschiedliche 
Höhe des Betrages, den die Sozialhilfe übernimmt da-
mit der anerkannte Existenzbedarf gedeckt ist.  

Ergebnisse
2016 erhielt jede Sozialhilfe beziehende Unterstüt-
zungseinheit in Privathaushalten im Durchschnitt 1457 
Franken ausbezahlt im Stichmonat. Je nach Falltyp 
weicht die zugesprochene Leistung jedoch deutlich 
von diesem Durchschnittswert ab. Wie zu erwarten 
weisen nicht alleinlebende Einzelpersonen mit 1048 
Franken den tiefsten Betrag auf da die Mietkosten, 
welche einen wesentlichen Anteil der Lebenshal-
tungskosten ausmachen, sich auf mehrere Parteien 
verteilen. Sobald eine Einzelperson auch eine separa-
te Wohnung bewohnt steigt die zugesprochene Leis-
tung demgegenüber um mehr als 50 Prozent (1606 
Franken). Bei Paaren mit Kindern ist mit jedem hin-
zukommenden Kind ein Anstieg der zugesprochenen 
Leistung verbunden, bei den Eineltern-Familien hinge-
gen nicht. Dies weil die Existenzsicherung der Kinder 
bei Eineltern-Familien in den meisten Fällen durch 
eine Bevorschussung der Kinderalimente oder regu-
läre Unterhaltszahlungen gewährleistet ist und somit 
in vielen Fällen lediglich der Lebensbedarf der Mutter 
bzw. des Vaters ergänzend oder komplett durch die 
Sozialhilfe finanziert wird.

Zugesprochene Leistung im Stichmonat nach Falltyp

12 Ergänzende Informationen siehe Berechnung Seite 39

13 Ergänze Informationen siehe Aussagegehalt Seite 39
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Zugesprochene Leistung verschiedener Falltypen in Privathaushalten
Kanton St. Gallen 2016 G_23
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Sozialhilfe im Flüchtlings- und Asylbereich

Berechnung
Die Sozialhilfequote im Flüchtlingsbereich beziffert 
den Anteil der Flüchtlinge, die finanzielle Sozialhilfe 
beziehen, an der Gesamtbevölkerung des Flücht-
lingsbereichs (gemäss Definition Zähleinheiten) 
eines ausgewählten Gebietes (Kanton, Wahlkreis, 
Gemeinde).  

Lesebeispiel:  Eine Sozialhilfequote von 80 Prozent 
bedeutet, dass im entsprechenden Gebiet von 100 
Flüchtlingen 80 mit Sozialhilfe für Flüchtlinge unter-
stützt worden sind. 

Die Quoten der wirtschaftlichen Soziallhilfe (G_2) 
einerseits und die der Sozialhilfe im Flüchtlingsbereich 
(G_24) und Asylbereich (G_25) andererseits werden 
unterschiedlich berechnet und sind daher nicht direkt 
vergleichbar. Zu den Details siehe die jeweiligen Hin-
weise im Abschnitt «Berechnung».
 
Zähleinheiten
Alle Personen die entweder in einem Dossier der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe der Gemeinden, der Sozialhilfe 
im Flüchtlingsbereich oder der Sozialhilfe im Asylbe-
reich als unterstützte Person erfasst wurden und ei-
nen der folgenden Aufenthaltsstatus haben:

– Flüchtlinge mit Ausweis B bei welchen seit nach 
Einreichung des Asylgesuchs maximal fünf Jahre 
vergangen sind (B-5)

– vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit Ausweis 
F bis maximal sieben Jahre nach Ankunft in der 
Schweiz (F-7)

Im Nenner der Quote werden alle Personen der Be-
völkerung gezählt, die gemäss Zentralem Migrations-
informationssystem (ZEMIS) im Kalenderjahr einen 
dieser beiden genannten Aufenthaltsstatus haben. 

Hinweise zum Leistungsanspruch auf Sozialhilfe im 
Flüchtlingsbereich finden sich auf Seite 65. 
 

Hinweise zum Aussagegehalt
Die Sozialhilfequote im Flüchtlingsbereich ist ein In-
dikator für das Ausmass der bekämpften Armut im 
Flüchtlingsbereich. Als bekämpfte  Armut werden 
Lebensverhältnisse bezeichnet, deren materielle Res-
sourcenausstattung sowohl aus Sicht des politischen 
Gemeinwesens wie der Betroffenen erklärtermassen 
unter dem Existenzminimum liegt. 

Die Sozialhilfequote im Flüchtlingsbereich wird we-
sentlich beeinflusst durch die Anzahl krisenbedingter 
internationaler Bevölkerungsbewegungen, gesetzge-
berische und administrative Grundlagen des Asylpro-
zesses, durch das Ressourcenpotential der Flüchtlin-
ge und die damit zugänglichen Erwerbsmöglichkeiten.  
Mangelnde Sprachkenntnisse sowie eine nicht vor-
handene oder nicht anerkannte Ausbildung ermög-
lichen häufig keine Beschäftigung die unmittelbar zu 
wirtschaftlicher Autonomie führt. Fehlende Kontakt-
netzte können die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
zusätzlich erschweren.

Ergebnisse
Im Jahr 2016 erhielten im Kanton St.Gallen 1450 
Personen des Flüchtlingsbereichs finanzielle Unter-
stützung durch Sozialhilfe, dies entspricht 82,8 Pro-
zent der entsprechenden Bevölkerungsgruppe. In der 
Gesamtschweiz liegt die Quote auf einem vergleich-
baren Niveau (85,2 Prozent). Gegenüber 2013 ist die 
Sozialhilfequote im Flüchtlingsbereich um gut 16 Pro-
zentpunkte gestiegen. Dies bedeutet dass es vielen 
der in den Jahren 2015 und 2016 neu in die Schweiz 
gekommenen Asylsuchenden in der Kürze der ver-
strichenen Zeit seit dem positivem Asylentscheid bzw. 
der Zubilligung einer vorläufigen Aufnahme noch nicht 
möglich gewesen ist, eine wirtschaftliche Existenz-
grundlage aufzubauen.

Sozialhilfequote im Flüchtlingsbereich

Kennzahl zur Sozialhilfe im Flüchtlingsbereich

Sozialhilfequote der Personen des Flüchtlingsbereichs in %    

Anzahl Sozialhilfe beziehende Personen mit  
Status B-5 oder F-7 im Kalenderjahr

      = x 100
Anzahl Flüchtlinge mit Status B-5 oder F-7 (ZEMIS)  

der Bevölkerung im Kalenderjahr
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Anzahl Sozialhilfe beziehender Personen des Flüchtlingsbereichs und 
Sozialhilfequote
Kanton St.Gallen 2012 bis 2016 G_24

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sozialhilfequote
(rechte Skala)

Anzahl Personen (linke Skala)



Statistik aktuell Nr. 63 · März 2018

48

Berechnung
Die Sozialhilfequote im Asylbereich beziffert den 
Anteil der Personen mit Aufenthaltsstatus aus dem 
Asylbereich, die finanzielle Sozialhilfe beziehen, an 
der Gesamtbevölkerung des Asylbereichsbereichs  
(gemäss Definition Zähleinheiten) eines ausgewähl-
ten Gebietes (Kanton, Wahlkreis, Gemeinde).   

Lesebeispiel: Eine Sozialhilfequote von 80 Prozent 
bedeutet, dass im entsprechenden Gebiet von 100 
Personen des Asylbereichs 80 mit Sozialhilfe im Asyl-
bereich unterstützt worden sind. 

Die Quoten der wirtschaftlichen Soziallhilfe der Ge-
meinden (G_2) einerseits und die der Sozialhilfe im 
Flüchtlingsbereich (G_24) und Asylbereich (G_25) an-
dererseits werden unterschiedlich berechnet und sind 
daher nicht direkt vergleichbar. Zu den Details siehe 
die jeweiligen Hinweise im Abschnitt «Berechnung».
 
Zähleinheiten
Alle Personen die entweder in einem Dossier der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe der Gemeinde, der Sozialhilfe 
im Flüchtlingsbereich oder der Sozialhilfe im Asylbe-
reich als unterstützte Person erfasst wurden und ei-
nen der folgenden Aufenthaltsstatus haben:

- Asylsuchend (N)
- Vorläufig aufgenommene Person bis maximal sie-

ben Jahre nach Ankunft in der Schweiz (F VA-7)
Im Nenner der Quote werden alle Personen der Be-
völkerung gezählt, die gemäss Zentralem Migrations-
informationssystem (ZEMIS) im Kalenderjahr einen 
dieser beiden genannten Aufenthaltsstatus hatten. 

Hinweise zum Leistungsanspruch auf Sozialhilfe im 
Asylbereich finden sich auf Seite 65. 
 

 Hinweise zum Aussagegehalt
Die Sozialhilfequote im Asylbereich wird wesentlich 
beeinflusst durch die Anzahl krisenbedingter interna-
tionaler Bevölkerungsbewegungen, sowie das Res-
sourcenpotential der Asylsuchenden und die damit zu-
gänglichen Erwerbsmöglichkeiten. Asylsuchende (N) 
unterliegen in den ersten 3 Monaten nach Einreichen 
des Gesuchs einem Arbeitsverbot. Anschliessend ist 
das Ausstellen einer Bewilligung zur Erwerbstätigkeit 
durch die kantonalen Behörden möglich sofern die 
Lohn- und Arbeitsbedingungen erfüllt sind. Es besteht 
ein Inländervorrang. Vorläufig aufgenommene Perso-
nen hingegen haben Zugang zum Arbeitsmarkt da der 
Inländervorrang für diese Gruppe nicht gilt. Mangelnde 
Sprachkenntnisse, eine nicht vorhandene oder nicht 
anerkannte Ausbildung und fehlende Kontaktnetzte 
können das Erreichen der wirtschaftlichen Unabhän-
gigkeit (auch nach der Aufhebung des Arbeitsverbots) 
erschweren. Der Status «vorläufige Aufnahme» kann 
bei potentiellen Arbeitgebern Unsicherheit auslösen 
und bei Personen mit einem Status F die Arbeits-
suche zusätzlich beeinträchtigen. Da Personen des 
Asylbereichs – im Gegensatz zu Flüchtlingen – keinen 
Anspruch haben auf vorgelagerte Bedarfsleistungen 
und auch keine Leistungsansprüche gegenüber einer 
Sozialversicherung bestehen kommt die Sozialhilfe 
unmittelbar zum Tragen.

Ergebnisse
Im Jahr 2016 erhielten 3309 Personen des Asylbe-
reichs finanzielle Unterstützung durch Sozialhilfe, dies 
entspricht 88,3 Prozent der Bevölkerungsgruppe im 
Kanton St.Gallen mit Aufenthaltsstatus N oder einer 
vorläufigen Aufnahme mit weniger als 7 Jahren Auf-
enthalt. Nahezu 9 von 10 Personen im Asylbereich 
sind somit ganz oder teilweise auf Sozialhilfeunterstüt-
zung angewiesen. Die Quote liegt im Kanton St.Gallen 
nahezu gleich hoch wie in der Gesamtschweiz (88,4 
Prozent). Die Sozialhilfe im Asylbereich wurde 2016 
erstmals in der Sozialhilfestatistik erhoben weshalb für 
die Vorjahre keine Daten vorliegen.

Sozialhilfequote im Asylbereich

Kennzahl zur Sozialhilfe im Asylbereich

Sozialhilfequote der Personen des Asylbereichs in %    

Anzahl Sozialhilfe beziehende Personen mit  
Status N oder F VA-7 im Kalenderjahr

      = x 100
Anzahl Flüchtlinge mit Status N oder F VA-7 (ZEMIS)  

der Bevölkerung im Kalenderjahr



Statistik aktuell Nr. 63 · März 2018

49

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Anzahl Sozialhilfe beziehender Personen des Asylbereichs und  
Sozialhilfequote
Kanton St.Gallen 2016 G_25
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Weitere bedarfsabhängige Sozialleistungen

Berechnung
Berechnet wird in einem ausgewählten Gebiet die 
Anzahl Alimentenbevorschussung beziehende Kinder 
pro 1000 Einwohner im Alter zwischen 0-25 Jahren. 
Hinweise zum Leistungsanspruch auf Alimentenbe-
vorschussung sind der Tabelle im Anhang (Seite 65) 
zu entnehmen. 

Zähleinheiten
Alimentenbevorschussung beziehende Personen im 
Kalenderjahr (die Berechtigung zum Bezug von Be-
vorschussungen besteht für Personen bis zum 25sten 
Altersjahr) und Personen der ständigen Wohnbevöl-
kerung im Alter bis einschliesslich 25 Jahren am Vor-
jahresende. 

Hinweise zum Aussagegehalt
Die Kennzahl gibt an, wie viele Kinder und Jugendliche 
pro 1000 Einwohner/-innen der 0 – 25 jährigen Bevöl-
kerung ihre Alimente nicht von der unterhaltspflichtigen 
Person erhalten sondern als Bevorschussung durch 
das Sozialamt. Fälle, in welchen das Sozialamt ledig-
lich eine Inkassofunktion übernimmt, werden durch 
diese Kennzahl nicht abgebildet. Eine vorhandene 
Alimentenbevorschussung sagt nichts darüber aus, 
inwiefern diese Bevorschussung existenzsichernd ist 
und ob eine Unterstützungseinheit ergänzend auf So-
zialhilfe angewiesen ist. 

Ergebnisse
Im Jahr 2016 erhielten insgesamt 2286 Kinder und Ju-
gendliche eine Bevorschussung ihrer Kinderalimente 
womit ihre Anzahl gegenüber dem Vorjahr leicht ange-
stiegen ist (+2,5 Prozent). Die Anzahl der Alimenten-
bevorschussung Beziehenden pro 1000 Einwohner/-
innen bis 25 Jahren liegt 2016 bei gerundet 16 Per-
sonen.

Anzahl Alimentenbevorschussung beziehende Personen pro 1000 Einwohner/-innen im Alter von 0–25 Jahren

Kennzahl zur Alimentenbevorschussung

Anzahl Alimentenbevorschussung beziehende Kinder pro  
1 000 Einwohner/-innen zwischen 0–25 Jahren

1 000
 = x*

Anzahl Personen von 0–25 Jahren der ständigen Wohn- 
bevölkerung Vorjahr

 * Anzahl Alimentenbevorschussung beziehende  
Personen Kalenderjahr
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik und ESOP/STATPOP © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Anzahl Alimentenbevorschussung beziehende Personen, pro 1000 Einwohner/-
innen im Alter bis 25 Jahren und absolut
Kanton St.Gallen 2007 bis 2016 G_26
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Berechnung
Diese Kennzahl gibt pro Kalenderjahr an, bei welchem 
Anteil der Geburten eine Auszahlung von Mutter-
schaftsbeiträgen erfolgt ist.Die Mehrlingsgeburt ist der 
Einzelgeburt gleichgestellt. Hinweise zum Leistungs-
anspruch auf Mutterschaftsbeiträge sind der Tabelle 
T_2 im Anhang zu entnehmen.  

Zähleinheiten
Geburten im Kalenderjahr und Geburten im Kalen-
derjahr bei denen Mutterschaftsbeiträge ausgerichtet 
wurden. Die Zähleinheit «Geburten im Kalenderjahr 
bei denen Mutterschaftsbeiträge ausgerichtet wur-
den» wird gebildet indem alle Unterstützungseinheiten 
gezählt werden, die im Kalenderjahr eine erste Aus-
zahlung von Mutterschaftsbeiträgen erhalten haben. 

Hinweise zum Aussagegehalt
Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie gross der An-
teil der Familien ist, die zum Zeitpunkt der Geburt eines 
Kindes von bekämpfter Armut betroffen sind. Als be-
kämpfte Armut werden Lebensverhältnisse bezeichnet, 
deren materielle Ressourcenausstattung sowohl aus 
Sicht des politischen Gemeinwesens wie der Betroffe-

nen erklärtermassen unter dem Existenzminimum liegt. 
Erwerbstätige Mütter sind bei der Geburt zumeist 

durch die Mutterschaftsversicherung vollumfänglich 
abgesichert, so dass die Mutterschaftsbeiträge vor-
wiegend nicht erwerbstätigen Müttern zugutekommen. 
Leistungen der Mutterschaftsbeträge werden so bemes-
sen, dass sie existenzsichernd sind. Ein paralleler So-
zialhilfebezug ist daher nicht möglich. Wenn die Unter-
stützungseinheit vor der Geburt Sozialhilfe bezog, wird 
diese Leistung für den Anspruchszeitraum durch die 
Mutterschaftsbeiträge ersetzt.

Ergebnisse
Im Jahr 2016 wurde im Kanton St.Gallen bei 2,6 Prozent 
der Geburten eine Auszahlung von Mutterschaftsbeiträ-
gen ausgelöst womit der Wert gegenüber dem Vorjahr 
leicht gesunken ist. Insgesamt sind 2016 141 Familien 
mit 480 bezugsberechtigten Personen neu in den Bezug 
von Mutterschaftsbeiträgen eingetreten. Die Bezugsdau-
er von Mutterschaftsbeiträgen beträgt im Regelfall ledig-
lich 6 Monate (siehe T_2 Seite 65) womit die Dynamik 
von Fallaufnahmen und Fallabgängen hoch und daher 
mit gewissen Schwankungen zwischen den Erhebungs-
jahren zu rechnen ist. Der Anstieg der roten Linie in der 
Grafik seit 2013 hängt damit zusammen dass die Anzahl 
Geburten im Kanton St.Gallen jährlich zugenommen hat 
und 2016 bereits 430 Geburten mehr zu verzeichnen wa-
ren als 2012 (+8,7 Prozent). Infolge dessen ist im selben 
Zeitraum auch die Anzahl neuer Fälle mit Mutterschafts-
beiträgen gewachsen.

Anteil Geburten mit Mutterschaftsbeiträgen in %    

Anzahl neu aufgenommene Fälle mit  
Mutterschaftsbeiträgen

      = x 100
                          Anzahl Geburten                          

Anteil Geburten mit Mutterschaftsbeiträgen 

Kennzahl zu den Mutterschaftsbeiträgen



Statistik aktuell Nr. 63 · März 2018

53

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik und BEVNAT © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Anteil Geburten mit  Mutterschaftsbeiträgen
Kanton St. Gallen 2009 bis 2016 G_27
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Berechnung
Die AEL-Quote beziffert den Anteil der Personen im 
ordentlichen Rentenalter, die ausserordentliche Er-
gänzungsleistungen zur Altersrente (AEL) beziehen, 
an der ständigen Wohnbevölkerung im ordentlichen 
Rentenalter eines ausgewählten Gebietes (Kanton, 
Wahlkreis, Gemeinde).  

Lesebeispiel:  Eine AEL-Quote von 1 Prozent bedeu-
tet, dass im entsprechenden Gebiet von 100 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern im Rentenalter eine mit 
ausserordentlichen Ergänzungsleistungen unterstützt 
worden ist.  

Zähleinheiten
Ausserordentliche Ergänzungsleistungen zur Alters-
rente beziehende Personen im ordentlichen Renten-
alter pro Kalenderjahr (Hinweise zum Leistungsan-
spruch auf ausserordentliche Ergänzungsleistungen 
finden sich auf Seite 66) und alle Personen der stän-
digen Wohnbevölkerung am Vorjahresende, die sich 
im ordentlichen Rentenalter befinden. Das ordentliche 
Rentenalter beträgt für Männer 65 Jahre und für Frau-
en 64 Jahre.

Hinweise zum Aussagegehalt
Die Existenzsicherung im Rentenalter geschieht in 
erster Linie durch berufliche Vorsorge, die AHV und 
die daran angeschlossenen bedarfsabhängigen or-

dentlichen Ergänzungsleistungen (EL). Die AEL-Quote 
beziffert das Risiko, trotz Altersrente und ordentli-
chen Ergänzungsleistungen kein Einkommensniveau 
zu erreichen welches aus Sicht des Gemeinwesens 
existenzsichernd ist. Die Leistungen der ausserordent-
lichen Ergänzungsleistungen bestehen ausschliesslich 
in Mietzinsbeiträgen, ausgerichtet mit dem Ziel dass 
der Rentenbezug nicht zur Sozialhilfeabhängigkeit 
führt. Bei der Interpretation der Quote zu berücksichti-
gen ist, dass die Leistungen der Invalidenversicherung 
(IV) mit Erreichen des ordentlichen Rentenalters durch 
die AHV abgelöst werden. Eine (langjährige) Erwerbs-
biografie der Bezügerinnen und Bezüger von ausser-
ordentlichen Ergänzungsleistungen zur Altersrente 
kann also nicht in jedem Falle vorausgesetzt werden.  

Ergebnisse
Im Jahr 2016 erhielten 1854 Bezügerinnen und Be-
züger ab 64 bzw. 65 Jahren ausserordentliche Er-
gänzungsleistungen zur Altersrente was 2,1 Prozent 
aller Personen im ordentlichen Rentenalter entspricht.  
Das bedeutet, dass die vorgelagerten ordentlichen 
Ergänzungsleistungen insbesondere aufgrund der 
Mietkosten nicht bei allen Menschen im Rentenal-
ter ausreichen, den anerkannten Existenzbedarf zu 
decken.  Gegenüber 2015 ist die Anzahl Bezügerin-
nen und Bezüger um 113 Personen gesunken. Der 
Rückgang steht in Zusammenhang mit der Streichung 
der Leistung im Rahmen des Entlastungsprogramms 
2013. Seit Januar 2016 werden keine neuen Gesuche 
mehr aufgenommen. Personen, welche zu diesem 
Zeitpunkt bereits ausserordentliche Ergänzungsleis-
tungen bezogen, erhalten diese so lange weiter bis 
auf Bundesebene die Mietzinsmaxima für die Ergän-
zungsleistungen neu festgesetzt sind.

AEL-Quote der Personen im Rentenalter in %    

Anzahl AEL zur Altersrente beziehende Personen  
im ordentlichen Rentenalter im Kalenderjahr

      = x 100
Anzahl Personen der ständigen Wohnbevölkerung (BFS 

STATPOP) im ordentlichen Rentenalter am Vorjahresende

AEL-Quote der Bevölkerung im ordentlichen Rentenalter14

Kennzahl zu den ausserordentlichen Ergänzungsleistungen (AEL)

14 Diese Kennzahl ist auf Personen mit AHV-Rente im ordentlichen Rentenalter fokussiert. Sie bildet deshalb nur eine Teilmenge aller Per-
sonen ab, die ausserordentliche Ergänzungsleistungen beziehen. Nicht durch diese Kennzahl abgebildet sind Personen, die ausserordent-
liche Ergänzungsleistungen zu einer IV-Rente oder einer Hinterlassenenrente beziehen sowie Familienangehörige von AHV-Rentnern, die 
selbst noch nicht im Rentenalter sind. Insgesamt erhielten im Jahr 2015 4602 Personen ausserordentliche Ergänzungsleistungen.
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AEL-Quote der Bevölkerung im ordentlichen Rentenalter
Kanton St.Gallen 2012 bis 2016 G_28

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik und STATPOP © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
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Spezialthema

Eineltern-Familien in der Sozialhilfe

Als Eineltern-Familien gelten alle Sozialhilfedossiers, 
die ein unterstütztes Elternteil mit einem oder mehre-
ren unterstützten Kindern umfassen. Es können wei-
tere, nicht oder separat unterstützte Personen mit der 
Einelternfamilie im gleichen Haushalt leben wie etwa 
ein neuer Lebenspartner oder Grosseltern.  2016 
lebten bei jeder sechsten unterstützten Einelternfami-
lie weitere Erwachsene mit im selben Haushalt, der 
Grossteil der unterstützten Eineltern-Familien (84 Pro-
zent) bildet jedoch einen eigenständigen Haushalt. 

Die Mehrheit der Eineltern-Familien hat 1 Kind
Im Jahr 2016 erhielten insgesamt 1112 Eineltern-Fa-
milien wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde wobei 
es sich mehrheitlich um Erziehende mit einem Kind 
handelt (58 Prozent). In diesen 1112 Dossiers waren 
1789 unterstützte Kinder erfasst.

Die Anzahl der unterstützten Eineltern-Familien 
geht in den in den Jahren 2007 und 2008 deutlich 

zurück. Der Knick im Jahr 2008 hängt damit zusam-
men dass in diesem Jahr vergleichsweise vielen Sozi-
alhilfebeziehenden eine Ablösung von der Sozialhilfe 
gelang aufgrund einer verbesserten Erwerbssituation 
(vgl. Grafik G_18). 

Zwischen 2009 und 2013 nimmt die Anzahl unter-
stützter Eineltern-Familien kontinuierlich zu weil jähr-
lich mehr neue Fälle in die Sozialhilfe eintreten und 
die Anzahl Fallabgänge gleichzeitig eher abnimmt. Ab 
2014 sinken die Fallzahlen wieder und erreichen 2016 
das Niveau von 2011. Diese Abnahme ist hauptsäch-
lich auf einen Rückgang der unterstützten Eineltern-
Familien mit 2 Kindern zurückzuführen.

Die zahlenmässige Entwicklung aller unterstützten 
Eineltern-Familien verläuft seit 2005 in Phasen leichter 
Zu- und Abnahmen. Im Vergleich zu sämtlichen unter-
stützten Privathaushalten ist die Fallzahlentwicklung 
der Einelternfamilien jedoch klar unterdurchschnittlich, 
wie Grafik G_7 zeigt. 

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Anzahl unterstützter Eineltern-Familien nach Anzahl Kinder
Kanton St. Gallen 2005 bis 2016 G_29
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Die meisten Alleinerziehenden sind zwischen 30 
und 39 Jahre alt
Das Durchschnittsalter (Median) des erziehenden El-
ternteils lag 2016 bei 37 Jahren. Der Median ist derje-
nige Wert, der die nach dem Alter sortierte Verteilung 
der Fälle in zwei zahlenmässig gleich grosse Hälften 
teilt. Ein Median von 37 bedeutet, dass die Hälfte der 
Erziehenden älter beziehungsweise jünger ist als 37. 
Die meisten Alleinerziehenden sind im Alter zwischen 
30 und 39 Jahren (41,3 Prozent). Zusammen mit der 
nächsthöheren Altersklasse der 40-49Jährigen wer-
den bereits 70 Prozent aller Eineltern-Familien abge-
deckt. Nur jede dritte alleinerziehende Person ist im 
Alter bis 29 Jahre, beziehungsweise 50 Jahre und äl-
ter und in 80 Prozent der Fälle lebt dann auch nur ein 
Kind in der Einelternfamilie. 

Dass im jüngeren Altersbereich bis 30 Jahre meist 
nur ein Kind in der Familie lebt hängt damit zusammen 
dass sich die Familiengründungsphase vom zweiten 
in das dritte Lebensjahrzehnt verschiebt. Im Kanton 
St.Gallen war 2016 eine Mutter bei der Geburt eines 
Kindes im Durchschnitt 31,3 Jahre alt. Im höheren Al-
tersbereich ab 50 liegt die Kinderzahl pro Einelternfa-
milie aus dem Grund häufig nur bei eins, weil mögliche 
ältere Geschwister bereits volljährig und wirtschaftlich 
selbstständig sind. Das Durchschnittsalter der unter-
stützten Kinder lag 2016 bei 9 Jahren.

In 95 Prozent aller Eineltern-Familien ist der erzie-
hende Elternteil weiblich, wobei der Anteil der Männer 
mit steigendem Alter zunimmt: in der Altersklasse ab 
50 ist die alleinerziehende Person in jedem fünften Fall 
ein Mann.

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Alleinerziehende Eltern nach Altersklasse und Anzahl unterstützter Kinder
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Jede/jeder dritte Alleinerziehende ist erwerbstätig
Gut jede/jeder dritte Sozialhilfe beziehende Alleiner-
ziehende ist 2016 zumindest teilweise erwerbstätig 
gewesen (orangefarbener Balken in Grafik G_31). Ver-
glichen mit allen übrigen unterstützten Fällen ist die 
Erwerbsbeteiligung der Eineltern-Familien überdurch-
schnittlich (siehe Grafik G_11).

Umfasst die Einelternfamilie drei oder mehr Kinder 
sinkt die Erwerbsbeteiligung auf 26,3 Prozent, im Ge-

genzug steigt in kinderreichen Eineltern-Familien der 
Anteil von Nichterwerbspersonen. Hierbei handelt es 
sich um Personen, die dem Arbeitsmarkt aus gesund-
heitlichen, familiären oder übrigen Gründen gar nicht 
zur Verfügung stehen. Der Anteil Erwerbsloser Erzie-
hender, die zwar momentan nicht erwerbstätig sind, 
dem Arbeitsmarkt aber prinzipiell zur Verfügung stün-
den, ist relativ unabhängig von der Anzahl Kinder und 
liegt bei rund 24 Prozent (graue Balken).

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
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Gut die Hälfte der erwerbstätigen Alleinerziehenden 
arbeitet mit einem Teilzeitpensum bis 49 Prozent, wei-
tere 32 Prozent gehen einem Pensum zwischen 50 
und 89 Prozent nach. 

Knapp 7 Prozent sind vollzeitbeschäftigt, die rest-
lichen 8 Prozent arbeiten in mehreren Teilzeitstellen. 
Der Beschäftigungsgrad variiert kaum mit der Anzahl 
der vorhandenen Kinder, lediglich bei den Vollzeitbe-
schäftigten ist festzustellen dass diese in drei von vier 
Fällen nur ein Kind haben.

Die knappe Mehrheit der Alleinerziehenden hat 
keine berufliche Ausbildung (51,2 Prozent), gut jede/
jeder Dritte verfügt über eine nachobligatorische Aus-
bildung (35,3 Prozent). In den übrigen Fällen liegt kei-
ne Angabe über die Ausbildung vor.

Eineltern-Familien werden meist nur teilweise 
durch Sozialhilfe unterstützt
Die Deckungsquote sagt aus, in welchem Umfang 
der materielle Bedarf einer Unterstützungseinheit 
durch die Sozialhilfeleistung gedeckt wird. Sie vari-
iert zwischen null und hundert. Je höher die Quote, 
desto höher ist der Anteil der Sozialhilfe am Gesamt-
einkommen der Unterstützungseinheit. Beträgt die 
Deckungsquote hundert so liegen keine zusätzlichen 
Einkünfte vor und der gesamte Lebensbedarf wird 
über die Sozialhilfe finanziert. Dies traf 2016 nur auf 
jede fünfte unterstützte Einelternfamilie zu. Bei 80 
Prozent der Eineltern-Familien kommt die Sozialhilfe 
hingegen nur ergänzend zum Tragen, dies aufgrund 
der hohen Erwerbsbeteiligung (vgl. Grafiken G_11) 
und Einkünften aus der Alimentenbevorschussung 
(vgl. Grafik G_20). Im Folgenden wird die Deckungs-
quote der Eineltern-Familien abhängend von der 
Anzahl Kinder genauer betrachtet anhand einer Kas-
tengrafik. Die folgende Lesehilfe erläutert die in Grafik 
G_32 abgebildeten Elemente:

Lesehilfe zur Kastengrafik: Die Kastengrafik besteht 
aus einem Kasten, der oben und unten durch zwei als 

«Antennen» bezeichnete Linien verlängert wird. Diese 
Art von Grafik vermittelt Informationen darüber wie 
sich Daten verteilen. 

Der blaue Kasten entspricht dem Bereich, in dem 
die mittleren 50 Prozent der Werte liegen und wird 
abgegrenzt durch das obere Quartil (Grenze zu den 
obersten 25 Prozent der Fälle) und das untere Quar-
til (Grenze zu den untersten 25 Prozent der Fälle). Je 
länger der Kasten ist desto grösser ist also der Bereich 
auf den sich die mittleren 50 Prozent der Fälle verteilen. 
Als Querstrich im Kasten ist der sogenannte Median 
eingezeichnet. Es ist derjenige Wert, der die gesamte 
Grafik (vom obersten zum untersten Ende der Anten-
ne) in zwei fallzahlenmässig gleich grosse Hälften teilt. 

Die Antennen bilden den Bereich der Werte ab die 
sich ausserhalb des Kastens befinden (oberste 25 und 
unterste 25 Prozent der Fälle). 

Die Lage und Länge des Kastens, die Länge der 
Antennen und die Lage des Medians  liefern Anhalts-
punkte dafür inwiefern sich die Deckungsquoten je 
nach Falltyp unterscheiden. 
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Die mittlere Deckungsquote (Median) aller Eineltern-
Familien lag 2016 bei 63 Prozent und damit deutlich 
tiefer als bei sämtlichen Privathaushalten, wo der 
Wert 100 beträgt und die Medianlinie damit grafisch 
mit dem oberen Kastenende identisch ist. Dies be-
deutet, dass die Sozialhilfe in mindestens der Hälfte 
aller unterstützten Privathaushalte den kompletten 
Lebensbedarf finanziert.  Demgegenüber endet der 
blaue Kasten aller Eineltern-Familien bei 90 was be-
deutet, dass 75 Prozent aller Eineltern-Familien weni-
ger als 90 Prozent ihres Bedarfs durch die Sozialhilfe 
finanziert bekommen müssen. Bei jeder vierten Einel-
ternfamilie liegt die Deckungsquote unter 37 Prozent 
(Bereich untere Antenne des Kastens).

Je nach Anzahl Kinder zeigen sich bei den Eineltern-
Familien Abweichungen beim Median: bei Eineltern-
Familien mit 2 Kindern ist die Deckungsquote mit 56 
Prozent leicht tiefer, dies hängt damit zusammen dass 
sie eine grössere Erwerbsbeteiligung und weniger 
Nichterwerbspersonen aufweisen als Familien mit ei-
nem Kind oder 3 und mehr Kindern (vgl. Grafik G_31). 
Kinderreiche Eineltern-Familien mit 3 und mehr Kin-
dern sind vergleichsweise häufiger von einer höheren 
oder einer Komplettunterstützung durch die Sozialhilfe 
betroffen als Eineltern-Familien mit weniger Kindern (in  
G_32 erreicht der blaue Kasten ganz rechts oben den 
Wert von hundert). Dies zusammenhängend mit ihrer 
geringeren Erwerbsbeteiligung.

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Durchschnittliche Deckungsquote unterstützter Privathaushalte und   
Eineltern-Familien nach Anzahl Kinder
Kanton St.Gallen 2016 G_32
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Ziel 
Die Schweizerische Sozialhilfestatistik des Bundes-
amtes für Statistik hat zum Ziel, national, kantonal und 
regional vergleichbare Informationen zu ausgewählten 
bedarfsabhängigen Sozialleistungen zur Verfügung 
zu stellen. Die erhobenen Daten geben Auskunft über 
die Situation der Betroffenen wie auch die Dynamik 
und Dauer der erfassten Sozialleistungen.   

Zuständigkeit
Die Sozialhilfestatistik entsteht in Kooperation mit 
Bund, Kantonen und Gemeinden. Die Datenerfas-
sung geschieht in den dossierführenden Stellen (So-
zialdienste der Gemeinden, von diesen beauftragte 
Betreuungsorganisationen und Vereine, Asylzentren, 
Sozialversicherungsanstalt des Kantons). Die Sicher-
stellung der Datenerhebung, der Datenkontrolle sowie 
die Betreuung der Erhebungsstellen erfolgt durch die 
Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen. Das im 
Departement des Innern zuständige Amt für Soziales 
ist im Gesamtprojekt der Schweizerischen Sozialhil-
festatistik und im Kanton St.Gallen für fachinhaltliche 
und sozialpolitische Aspekte zuständig.

Periodizität und Zeitbezug
Die Sozialhilfestatistik wird jährlich erhoben und bil-
det einerseits Informationen zum ganzen Kalender-
jahr (ausbezahlte Unterstützungsbeiträge) und an-
dererseits Informationen zum Stichmonat Dezember 
ab (z.B. soziodemographische Merkmale). Falls eine 

Unterstützungseinheit für den Monat Dezember keine 
Auszahlung erhalten hat, wird entsprechend derjenige 
Monat mit der letzten Auszahlung zum Stichmonat für 
die Statistik. 

Umfang und Inhalt
Die Schweizerische Sozialhilfestatistik (SHS) wird in 
allen Kantonen als Vollerhebung durchgeführt.  

Im Rahmen der Schweizerischen Sozialhilfesta-
tistik werden finanzielle Leistungen der Sozialhilfe er-
fasst und weitere bedarfsabhängige Sozialleistungen. 
Im Kanton St.Gallen werden die folgenden Leistun-
gen erhoben: 

Sozialhilfe:
– Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde (Aus-

wertungen verfügbar ab 2005)
– Sozialhilfe im Flüchtlingsbereich (Auswertungen 

verfügbar ab 2012)
– Sozialhilfe im Asylbereich (Auswertungen verfüg-

bar ab 2016)

Weitere bedarfsabhängige Sozialleistungen:
– Alimentenbevorschussung (Auswertungen ver-

fügbar ab 2007)
– Mutterschaftsbeiträge (Auswertungen verfügbar 

ab 2008)
– ausserordentliche Ergänzungsleistungen (Aus-

wertungen verfügbar ab 2012)

Steckbrief Sozialhilfestatistik 

Anhang
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Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde (WSH)

Erhebung
Hat die antragstellende Person eines Unterstützungs-
dossiers im Stichmonat einen der folgenden Status 
werden alle zur Unterstützungseinheit zählenden Per-
sonen (auch wenn diese einen anderen Status haben) 
in diesem Dossier der wirtschaftlichen Sozialhilfe er-
fasst:

– Schweizer Staatsangehörige 
– Niederlassungsbewilligung C
– Jahresaufenthaltsbewilligung B
– Kurzaufenthaltsbewilligung L
– Flüchtlinge mit Ausweis B ab fünf Jahren nach Ein-

reichung des Asylgesuchs (B5+)
– vorläufig aufgenommene Flüchtlinge und Perso-

nen ab sieben Jahren nach Ankunft in der Schweiz 
(F7+; F VA7+)

Sozialhilfe im Flüchtlingsbereich (SH-FlüStat)

Erhebung
Hat die antragstellende Person eines Unterstützungs-
dossiers im Stichmonat einen der folgenden Status 
werden alle zur Unterstützungseinheit zählenden Per-
sonen (auch wenn diese einen anderen Status haben) 
in diesem Dossier der Sozialhilfe im Flüchtlingsbereich 
erfasst:

– Flüchtlinge mit Ausweis B bei welchen seit nach 
Einreichung des Asylgesuchs maximal fünf Jahre 
vergangen sind (B-5)

– vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit Ausweis 
F bis maximal sieben Jahre nach Ankunft in der 
Schweiz (F-7)

Sozialhilfe im Asylbereich (SH-AsylStat) 

Erhebung
Hat die antragstellende Person eines Unterstützungs-
dossiers im Stichmonat einen der folgenden Status 
werden alle zur Unterstützungseinheit zählenden Per-
sonen (auch wenn diese einen anderen Status haben) 
in diesem Dossier der Sozialhilfe im Asylbereich er-
fasst:

– Asylsuchend (N)
– Vorläufig aufgenommene Person bis maximal 

sieben Jahre nach Ankunft in der Schweiz  
(F VA-7)

 

Auswertung
Bei den Auswertungen zählen alle in einem Dossier 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe erfassten unterstützten 
Personen als Beziehende der wirtschaftlichen Sozial-
hilfe, auch wenn sie einen anderen als im Abschnitt 
«Erhebung» genannten Status haben.

Auswertung
Sozialhilfequote: Bei der Berechnung der Sozialhilfe-
quote zählen Personen mit einem Status B-5 oder F-7 
als Beziehende (aus den drei Teilstatistiken WSH, SH-
FlüStat und SH-AsylStat).
Alle übrigen Auswertungen: es zählen alle in einem 
Dossier der Sozialhilfe im Flüchtlingsbereich erfassten 
unterstützten Personen als Beziehende der Sozialhilfe 
im Flüchtlingsbereich, auch wenn sie einen anderen 
als im Abschnitt «Erhebung» genannten Status haben.  

Auswertung
Sozialhilfequote: Bei der Berechnung der Sozialhil-
fequote zählen Personen mit einem Status N oder F 
VA-7als Beziehende (aus den drei Teilstatistiken WSH, 
SH-FlüStat und SH-AsylStat).
Alle übrigen Auswertungen: es zählen alle in einem 
Dossier der Sozialhilfe im Asylbereich erfassten un-
terstützten Personen als Beziehende der Sozialhilfe 
im Asylbereich, auch wenn sie einen anderen als im 
Abschnitt «Erhebung» genannten Status haben.  

GRUNDGESAMTHEITEN VON ERHEBUNG UND AUSWERTUNG 
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Wenn ein Aufenthaltsstatuswechsel der antragstellen-
den Person zur Folge hat dass sich die Finanzierung 
seiner Sozialhilfeunterstützung verändert, so wird bei 
der Erhebung für die Statistik ein neues Dossier mit ei-
ner neuen Leistungsklasse eröffnet. Dies ist beispiels-
weise der Fall wenn ein anerkannter Flüchtling mit 

Eine Unterstützungseinheit kann somit auch in den 
anschliessenden Auswertungen während einer Erhe-
bungsperiode in mehreren der drei Teilstatistiken vor-
kommen. Deshalb können die Beziehenden der drei 
Teilstatistiken nicht aufaddiert werden, ohne vorher 
die Mehrfachzählungen zu beseitigen.

Zähleinheiten
Die Sozialhilfestatistik erfasst als Zähleinheiten unter-
stützte Personen und Fälle. Die Begriffe «Fall», «Un-
terstützungseinheit» und «Dossier» werden synonym 
verwendet. Als Unterstützungseinheit wird die wirt-
schaftliche Einheit verstanden, die für die Leistungs-
berechnung und -ausrichtung relevant ist. Sie kann 
eine oder mehrere Personen umfassen. Gemäss 
gängiger Praxis der Sozialdienste umfasst eine Unter-
stützungseinheit die im gleichen Haushalt lebenden 
Ehegatten sowie unmündige Kinder, beziehungswei-
se auch Kinder im Alter bis 25 Jahren sofern sie wirt-
schaftlich abhängig sind, respektive unmündige Kin-
der die mit nur einem Elternteil zusammenleben oder 
unterstützte Einzelpersonen. Pro Unterstützungsein-
heit wird ein separates Dossier für die Statistik ge-
liefert. 

Anhand der Wohnsituation werden die Unterstüt-
zungseinheiten entweder als Unterstützungseinheiten 
in Privathaushalten identifiziert oder als Unterstüt-
zungseinheiten in nicht-privaten Wohnformen. Bei 
Unterstützungseinheiten in Privathaushalten wird 
anhand weiterer Merkmale wie Zivilstand, Bezie-
hungstyp (z.B. Kind, Vater, Ehefrau) und Alter der 
einzelnen Mitglieder die Struktur der Unterstützungs-

Ausweis B die Schwelle von 5 Jahren seit Einreichen 
des Asylgesuchs überschreitet. Damit endet die Un-
terstützung durch die Pauschalen des Bundes und die 
wirtschaftliche Sozialhilfe der Wohngemeinde (WSH) 
kommt zum Tragen: 

einheit bestimmt und die Unterstützungseinheit einem 
bestimmten Falltyp zugeordnet (z.B. Alleinlebend, 
Eineltern-Familie). Die in einem Falltyp abgebildete 
Unterstützungseinheit ist nicht in jedem Falle identisch 
mit dem Haushalt: in 75 Prozent aller Fälle sind Unter-
stützungseinheit und Haushalt identisch, d.h. es wer-
den alle Haushaltmitglieder im Rahmen des gleichen 
Dossiers unterstützt, in 25 Prozent stimmen Haushalt 
und Unterstützungseinheit jedoch nicht überein, z.B. 
weil ein Teil des Haushalts gar nicht oder in einem 
separaten Dossier unterstützt wird. Aufgrund dieser 
Nichtübereinstimmung wird in diesem Bericht von 
Unterstützungseinheiten, Fällen und Dossiers gespro-
chen und nicht von Haushalten. Lediglich der Indikator 
«Haushaltsquote aller Privathaushalte» auf Seite 12 hat 
effektiv den kompletten Haushalt mit allen darin leben-
den Personen zur Zählgrundlage.  

 © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

Mögliche Übergänge zwischen den drei Leistungsklassen der Sozialhilfe
in der Erhebung G_33
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Den Auswertungen zu den Working-Poor liegt ein ku-
mulierter Beschäftigungsgrad zugrunde. Hierzu wer-
den die Pensen aller erwerbstätigen Personen in der 
Unterstützungseinheit aufaddiert mit Ausnahme der 
Lehrlinge, da deren Beschäftigung und Lohn nicht auf 
eine Existenzsicherung ausgelegt ist. Im Fragebogen 
der Sozialhilfestatistik wird der Beschäftigungsgrad 
jedoch nicht in exakten Werten abgefragt, sondern 
mit 5 Kategorien (linke Spalte der Tabelle T_1). Da-
mit aus dem erhobenen Beschäftigungsumfang der 
einzelnen Personen ein kumulierter Beschäftigungs-
grad für die gesamte Unterstützungseinheit berechnet 
werden kann, ist die in der rechten Spalte der Tabelle 
ersichtliche Umcodierung vorgenommen worden. 

Der Annahme, dass die Ausführung mehrerer Teil-
zeitstellen 75 Stellenprozenten entspreche, liegt die 

Die Datenqualität hat sich seit Einführung der Statistik 
im Jahr 2003 stetig verbessert, so dass inzwischen 
für eine Vielzahl von Merkmalen detaillierte Auswer-
tungen möglich sind. Bei den im vorliegenden Bericht 
dargestellten Kennzahlen wurde jeweils das Jahr als 
Startpunkt der Zeitreihe gewählt, in dem die Daten-
qualität ein solides Niveau erreicht hat und ein jahres-
übergreifender Vergleich gewährleistet ist. 

Beobachtung zugrunde, dass die davon betroffenen 
Personen häufig die Erwerbssituation «Arbeit auf Ab-
ruf» oder «Gelegenheitsarbeit» aufweisen. Dies lässt 
darauf schliessen, dass zwar Kontakte zu mehreren 
Arbeitgebern bestehen, eine regelmässige Beschäfti-
gung im Umfang von 100% aber eher unwahrschein-
lich ist. Daher wurden Personen mit mehr als einer 
Teilzeitstelle nicht als 100% Erwerbstätige und damit 
nicht als Vollzeit-Working-Poor codiert.

Das Risiko, dass die Anteile der Vollzeit-Working 
Poor zu hoch geschätzt werden, weil der angenom-
mene Beschäftigungsgrad bei den Teilzeitkategorien 
zu hoch liegt, ist gering. Bei über 90% der bestimm-
baren Vollzeit-Working-Poor wird die Vollzeitbeschäf-
tigung bereits durch eine einzige Person erreicht. Nur 
eine Minderheit generiert das kumulierte Erwerbspen-
sum von mindestens 100 Prozent durch Teilzeitbe-
schäftigungen mehrerer Mitglieder. 

Nicht bei allen erwerbstätigen Personen liegen An-
gaben zum Beschäftigungsgrad vor. Deshalb werden 
diese seit Beginn der Auswertungen im Jahr 2007 
durch Hochrechnungen ergänzt. Es wird dabei von 
der Annahme ausgegangen, dass der Anteil der Voll-
zeit-Working-Poor bei den Haushalten ohne Angabe 
zum Beschäftigungsumfang gleich gross ist wie bei 
den Haushalten mit Angaben zum Erwerbspensum. 
Vor 2007 sind aufgrund ungenügender Angaben zur 
Erwerbssituation keine Auswertungen zu den Vollzeit-
Working-Poor möglich.

Im Erhebungsjahr 2008 haben erstmals alle Ge-
meinden des Kantons St.Gallen Daten zur Verfügung 
gestellt. Damit entfällt die bisher erforderliche Hoch-
rechnung und eine zwangsläufig damit verbundene 
geringe Unschärfe der Daten.

Methodische Details zum Beschäftigungsgrad

Hinweise zur Datenqualität 

Beschäftigungsgradkategorien 
im Fragebogen

Angenommener 
Beschäftigungsgrad

Vollzeit (90 + % ) 100 %

Eine Teilzeitstelle ( < 49 % ) 25 %

Eine Teilzeitstelle (50 bis 89 % ) 75 %

Mehr als 1 Teilzeitstelle 75 %

Vollzeit + Teilzeit 100 %

Beschäftigungsgrad Working-Poor T_1

© Fachstelle für Statistik Kanton St. Gallen
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Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde Sozialhilfe im Flüchtlingsbereich Sozialhilfe im Asylbereich
Voraussetzungen

Anspruchs- 
grundlage

Anspruch auf finanzielle Sozialhilfe der Wohngemeinde 
hat, wer für seinen Lebensbedarf nicht hinreichend oder 
nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen kann.

Anspruch auf finanzielle Sozialhilfe hat, wer für seinen 
Lebensbedarf nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus 
eigenen Mitteln aufkommen kann.

Personen, die sich gestützt auf das Asylgesetz in der 
Schweiz aufhalten und die ihren Unterhalt nicht aus eige-
nen Mitteln bestreiten können, erhalten die notwendigen 
Sozialhilfeleistungen, sofern nicht Dritte auf Grund einer 
gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung für sie 
aufkommen müssen.

Leistungs- 
bemessung

Die Richtlinien der KOS (St.Gallische Konferenz der Sozial-
hilfe) empfehlen einen monatlichen Grundbedarf von 
Fr. 960.– für eine Person, Fr. 1469.– für zwei Personen,  
Fr. 1786.– für 3 Personen usw. Hinzu kommen Wohnko-
sten und Kosten für die medizinische Grundversorgung. 
Situationsbedingte Leistungen können berücksichtigt 
werden.   

Es gelten die Ansätze der KOS (St.Gallische Konferenz der 
Sozialhilfe). Siehe Spalte Wirtschaftliche Sozialhilfe der 
Gemeinde.

Asylsuchende, vorläufig aufgenommene Personen und 
Schutzbedürftige nach der eidgenössischen Asylgesetz-
gebung die für ihren Lebensunterhalt nicht hinreichend 
oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen 
können, haben einen reduzierten Anspruch auf finanzielle 
Sozialhilfe. (Art 9 Abs. 2 SHG)

Angerechnete 
Einkommen

Angerechnet werden die aktuellen Einkünfte der Antrag 
Stellenden. Auf Einkünfte aus Erwerbsarbeit ist  ein monat-
licher Freibetrag  möglich.

Siehe Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde. Siehe Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde.

Zuständigkeit Die Unterstützung Bedürftiger obliegt der Gemeinde am 
Wohn- oder Aufenthaltsort der Betroffenen.

Zuständigkeit liegt beim Kanton für die Zeit des Aufent-
halts in den kantonalen Asylzentren. Ab Wohnsitznahme 
in der Gemeinde ist die betroffene politische Gemeinde 
zuständig.

Zuständigkeit liegt beim Kanton für die Zeit des Aufent-
halts in den kantonalen Asylzentren. Ab Wohnsitznahme 
in der Gemeinde ist die betroffene politische Gemeinde 
zuständig.

Beschränkungen

Wohnsitz Bedürftige müssen zum Zeitpunkt der Unterstützung einen 
Unterstützungswohnsitz nach Art. 4 des Bundesgesetzes 
über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger 
(ZUG) im Kanton St.Gallen haben oder sich im Sinn von 
Art. 11 ZUG bzw. 13 ZUG im Kanton St.Gallen aufhalten. 
Für unmündige Kinder und ausländische Personen gelten 
die entsprechenden Regelungen im ZUG.

Siehe Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde. Siehe Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde.

Leistungsdauer Bis sich die finanzielle Lage gebessert hat. Siehe Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde. Siehe Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde. Ab einem 
negativen Asylentscheid oder Nichteintretensentscheid 
(NEE) besteht nur noch Anspruch auf Nothilfe.

Maximale  
Leistung

Keine allgemeingültige Bezifferung möglich, da es sich um 
eine so genannte bedarfsabhängige Leistung handelt. 

Siehe Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde. Asylsuchende, vorläufig aufgenommene Personen und 
Schutzbedürftige nach der eidgenössischen Asylgesetz-
gebung die für ihren Lebensunterhalt nicht hinreichend 
oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen 
können, haben einen reduzierten Anspruch auf finanzielle 
Sozialhilfe. (Art 9 Abs. 2 SHG).

Vermögensgrenze Ein Vermögensfreibetrag von  Fr. 4 000.– für Einzelper-
sonen , Fr. 8 000.– für Ehepaare  und Fr. 2 000.– pro 
minderjährigem Kind, jedoch insgesamt höchstens Fr. 
10 000.–. pro Unterstützungseinheit wird von der KOS 
(St.Gallische Konferenz der Sozialhilfe) empfohlen. 

Siehe Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde. Es besteht eine Sonderabgabe auf Vermögenswerten (Art. 
86 und 87 AsylG, Art. 88 AuG).

Gesetzliche Grundlagen

massgebendes 
Gesetz

Sozialhilfegesetz vom 27.September 1998; sGS 381.1 Asylgesetz vom 26.Juni 1998; SR 142.31 Asylgesetz vom 26.Juni 1998; SR 142.31 

T_2a

Angebotsmerkmale der wirtschaftlichen Sozialhilfe der Gemeinde, Sozialhilfe im  
Asylbereich, Sozialhilfe im Flüchtlingsbereich   
Kanton St. Gallen  – 2016

Fortsetzung siehe Folgeseite (T_2b)
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Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeiträge Ausserordentliche Ergänzungsleistungen
Voraussetzungen

Anspruchs- 
grundlage

Anspruch auf Bevorschussung besteht, wenn festgesetzte 
Unterhaltsbeiträge für Kinder trotz angemessener Inkasso-
versuche nicht, nicht rechtzeitig oder nur teilweise von der 
pflichtigen Person bezahlt werden.

Anspruchsberechtigt ist eine Mutter, deren Lebensbedarf 
zum Zeitpunkt der Geburt eines Kindes das anrechenbare 
Einkommen übersteigt und sie sich der Pflege und Erzie-
hung des Kindes widmet.

Bezüger und Bezügerinnen  ordentlicher Ergänzungs-
leistungen haben  Anspruch auf ausserordentliche 
Ergänzungsleistungen, wenn die um die ordentlichen 
Ergänzungsleistungen erhöhten Einnahmen die Ausgaben 
nicht decken. Seit 1.1.2016 werden im Kanton St.Gallen 
keine neuen Gesuche für ausserordentliche Ergänzungs-
leistungen (AEL) mehr aufgenommen. Vorher bestehende 
Ansprüche werden während einer Übergangsfrist weiterhin 
anerkannt.

Leistungs- 
bemessung

 Ein Unterhaltsbeitrag wird bis zum Betrag der höchsten 
Waisenrente der eidgenössischen Alters- und Hinterlas-
senenversicherung bevorschusst. Je nach finanzieller 
Situation kann eine teilweise Bevorschussung erfolgen.

Die Höhe des Lebensbedarfs und die hinzugerechneten 
Mietzinsausgaben orientieren sich an den Vorgaben 
für ordentliche Ergänzungsleistungen. Dazu kommen 
Krankheitskosten und Prämien für Kranken- und Unfall-
versicherung.

Die ausserordentlichen Ergänzungsleistungen werden 
nach den Bestimmungen über ordentliche Ergänzungslei-
stungen berechnet.

Angerechnete 
Einkommen

Anrechenbar ist das Einkommen des obhutsberechtigten 
Elternteils, des Konkubinatspartners/der Konkubinatspart-
nerin, des Stiefelternteils und des eingetragenen Partners/
der eingetragenen Partnerin, wobei ein Bevorschussungs-
anspruch ab einer gewissen Einkommenshöhe erlischt 
(siehe unter Vermögensgrenze).

Angerechnet werden das Einkommen der Mutter und des 
mit ihr verheirateten oder zusammenlebenden Vaters des 
Kindes oder ihrer eingetragenen Partnerin.

AHV-Rente | weitere Renten (2. Säule, ausländische Ren-
ten, Alimente usw.) | Nettoerwerbseinkommen zu 70% | 
Eigenmietwert gem. Steuererklärung | Bruttoeinkommen 
nach Vermögen (z. B. Zinsen, Dividenden) | 1/10 des 
Vermögens, wenn dieses den Freibetrag überschreitet.

Zuständigkeit Die Vorschusspflicht obliegt der politischen Gemeinde am 
zivilrechtlichen Wohnsitz des Kindes.

Die Ausrichtung der Mutterschaftsbeiträge obliegt der poli-
tischen Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz der Mutter.

Anspruchsberechtigte melden sich bei der Zweigstelle 
ihrer Gemeinde, welche das Gesuch weiterleitet an 
die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen. 
Finanziert werden ausserordentliche Ergänzungsleistungen 
vom Kanton.

Beschränkungen

Wohnsitz Das Kind muss zum Zeitpunkt der Bevorschussung des 
Unterhaltsbeitrages einen zivilrechtlichen Wohnsitz nach 
Art.23ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches im Kanton 
St.Gallen haben. Kein Anspruch auf Vorschüsse besteht, 
wenn das Kind sich dauernd im Ausland aufhält.

Die Mutter muss zum Zeitpunkt der Geburt einen 
Wohnsitz nach Art. 23 Abs.1 des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches im Kanton St.Gallen haben.

Ausländische Staatsangehörige haben Anspruch auf 
ausserordentliche Ergänzungsleistungen, wenn sie 
ununterbrochen wenigstens zehn Jahre Wohnsitz und 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben.

Leistungsdauer Längstens bis zum vollendeten 25. Altersjahr des Kindes. Sechs Monate ab Geburt. In Härtefällen können die Beiträ-
ge für den Monat vor und für höchstens ein Jahr nach der 
Geburt ausgerichtet werden.

Bis sich die finanzielle Lage gebessert hat.

Maximale  
Leistung

Eine Bevorschussung ist möglich bis zum Betrag der 
höchsten Waisenrente der eidgenössischen Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (aktuell Fr. 936.–  monatlich 
pro Kind).

Keine allgemeingültige Bezifferung möglich, da es sich um 
eine so genannte bedarfsabhängige Leistung handelt.

Dem Bezüger ohne Aufenthalt in Heim oder Spital 
wird zusätzlich der um einen Drittel erhöhte Betrag für 
Mietzinsen nach Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 und 2 des 
Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen angerechnet. 
Nach Bundesgesetz werden maximal folgende Mietzinsen 
angerechnet: 
Alleinstehende: 13 200 Franken pro Jahr
Ehepaare: 15 000 Franken pro Jahr 
Folglich werden für die AEL maximal folgende Mietzinsen 
angerechnet: 
Alleinstehende: 17 600 Franken pro Jahr
Ehepaare: 20 000 Franken pro Jahr

Vermögensgrenze Aus Einkommen und Vermögen des obhutsberechtigten 
Elternteils, des Konkubinatspartners/der Konkubinatspart-
nerin, des Stiefelternteils und des eingetragenen Partners/
der eingetragenen Partnerin wird das anrechenbare 
Einkommen ermittelt. Liegt dieses Einkommen oberhalb 
der Bevorschussungsgrenze, ist keine Bevorschussung 
mehr möglich. Die Berechnung dieser Bevorschussungs-
grenze orientiert sich am  Lebensbedarf ordentlicher 
Ergänzungsleistungen.

Der Anspruch entfällt bei einem Vermögen, das den 
doppelten Betrag der Vermögensfreigrenze für Alleinste-
hende und Ehepaare nach den Bestimmungen über die 
ordentlichen Ergänzungsleistungen übersteigt. 

Folgende Vermögensgrenze darf nicht überschritten 
werden: 
Alleinstehende: 28 125 Franken
Ehepaare: 45 000 Franken

Gesetzliche Grundlagen

massgebendes 
Gesetz

Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse für Unterhalts-
beiträge vom 28. Juni 1979; sGS 911.51 

Gesetz über Mutterschaftsbeiträge vom 5. Dezember 
1985; sGS 372.1

Ergänzungsleistungsgesetz vom 01.01.1992; sGS 351.5

T_2b

Angebotsmerkmale der weiteren bedarfsabhängigen Sozialleistungen  
Kanton St. Gallen  – 2016
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Kürzel Name Sozialhilfe-
quote der 
Gesamt-

bevölkerung 
in %

Sozialhilfe-
quote der 

Kinder und 
Jugendlichen 

in %

Haushalts-
quote der 
Gesamt-

bevölkerung 
in %

Anteil  
Erwerbs - 

fähiger mit 
Ausbildung 

in %

Anteil  
Erwerbs- 

tätiger 20–64 
Jahre in %

Anteil  
laufender  
Fälle mit 

Langzeit- 
bezug  in %

Bezugsdauer 
abgeschlos-

sener Fälle in 
Monaten

Wahrschein-
lichkeit, dass 

Bezug ein Jahr 
oder weniger 

andauert in %

Erwerbs-
bedingte 

Abschluss-
quote in %

SG Kanton St.Gallen 2,2 3,4 2,9 44,4 21,7 66,7 10 36,0 9,6
Als Altstätten 2,4 3,8 3,0 …1 12,6 69,1 21 29,5 13,7
Amd Amden 0,7 …2 0,8 …2 …2 …2 …2 …2 …2

And Andwil 1,2 …2 1,0 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Au Au 2,0 3,6 2,4 …1 26,1 70,0 12 32,3 7,4
Bad Bad Ragaz 1,0 0,8 1,7 …1 …1 70,5 4 40,9 …1

Bal Balgach 1,1 1,3 1,7 57,9 10,3 63,3 21 8,3 2,9
Ben Benken 1,2 1,7 1,7 71,4 23,8 57,9 26 0,0 9,5
Brg Berg 0,4 …2 1,0 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Brn Berneck 0,7 0,3 1,3 …1 12,5 44,4 5 33,3 9,1
Buc Buchs 2,1 3,0 2,9 49,0 15,3 82,0 19 27,0 11,3
BüGa Bütschwil-Ganterschwil 2,1 3,4 2,8 46,4 20,3 65,5 9 44,1 12,3
Deg Degersheim 3,0 5,2 3,5 …1 …1 65,4 16 41,9 11,1
Die Diepoldsau 1,0 1,4 1,4 50,0 9,5 44,4 7 48,3 18,9
Ebn Ebnat-Kappel 3,2 5,0 4,1 56,3 8,4 57,5 10 34,0 8,5
Egg Eggersriet 0,3 …2 0,3 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Eic Eichberg 0,7 …2 1,5 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Esc Eschenbach 1,0 1,3 1,4 68,6 15,4 44,6 12 24,4 10,0
Fla Flawil 3,5 5,9 4,4 …1 21,8 72,6 12 33,3 10,8
Flu Flums 1,9 3,7 2,1 44,4 9,3 70,0 19 14,3 2,2
Gai Gaiserwald 2,1 3,2 2,4 45,8 25,4 70,1 12 45,2 14,1
Gam Gams 0,4 …2 0,8 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Gla Goldach 1,7 3,4 2,0 …1 21,1 55,2 5 40,9 10,7
Gom Gommiswald 1,1 1,5 1,8 57,1 17,9 42,4 8 29,6 7,9
Gos Gossau 1,4 2,3 1,9 49,1 16,5 66,9 7 55,9 10,4
Gra Grabs 1,0 1,2 1,6 …1 31,9 60,5 25 28,6 12,8
Häg Häggenschwil 0,8 …2 1,1 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Hem Hemberg 1,4 …2 1,7 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Jon Jonschwil 0,5 …2 0,7 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Kal Kaltbrunn 1,5 1,9 2,2 50,0 15,7 46,7 8 33,3 12,2
Kir Kirchberg 2,7 4,2 2,8 …1 33,6 82,7 10 26,1 …1

Lic Lichtensteig 3,4 5,1 4,2 55,6 …1 40,6 6 40,6 28,6
Lüt Lütisburg 0,6 …2 0,7 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Mar Marbach 1,3 0,9 2,3 28,6 21,7 41,7 19 30,0 15,0
Mel Mels 1,7 2,7 2,3 …1 23,7 55,6 12 28,9 9,2
Mör Mörschwil 0,2 …2 0,2 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Mos Mosnang 0,7 …2 0,9 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Muo Muolen 0,4 …2 0,7 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Nec Neckertal 3,0 5,4 3,9 65,4 27,1 68,3 12 42,4 8,2
Na Nesslau 2,6 4,7 3,7 61,4 36,2 55,1 6 31,3 8,5
Nbü Niederbüren 1,3 …2 1,5 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Nhe Niederhelfenschwil 0,4 …2 0,6 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Obü Oberbüren 0,7 0,6 1,3 75,0 21,7 44,4 16 28,6 0,0
Ohe Oberhelfenschwil 0,8 …2 1,4 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Ori Oberriet 0,7 1,1 0,9 30,0 22,0 77,4 51 12,5 5,9
Ouz Oberuzwil 1,1 1,7 1,7 46,9 15,7 65,2 1 15,8 …1

Pfä Pfäfers 1,0 …2 1,8 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Qua Quarten 1,5 1,2 2,3 …1 …1 72,0 6 41,7 3,2
RaJ Rapperswil-Jona 1,8 2,9 2,2 51,2 27,8 66,7 12 41,8 13,0
Reb Rebstein 2,8 3,8 3,7 60,3 18,0 59,1 7 38,6 12,2

Fortsetzung siehe Folgeseite (T_3b)

Quelle: Bundesamt für Statistik; Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

1 Der Wert wird aus methodischen Gründen nicht ausgewiesen 

2 Die Gemeinde hat weniger als 20 Dossiers weshalb auf eine Berechnung verzichtet wird

Kennzahlentabelle von Kanton und Gemeinden zur Sozialhilfe 15

Kanton St. Gallen  – 2016

15 Die Sozialhilfequote und die Haushaltsquote sind für jede Gemeinde ausgewiesen. Zu berücksichtigen ist, dass besonders bei kleinen 
Gemeinden bereits geringe Veränderungen bei der Anzahl unterstützter Personen deutliche Ausschläge in der Sozialhilfequote bewirken 
können. Die übrigen Kennzahlen wurden nur für Gemeinden mit 20 oder mehr Dossiers berechnet.

T_3a
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Kürzel Name Sozialhilfe-
quote der 
Gesamt-

bevölkerung 
in %

Sozialhilfe-
quote der 

Kinder und 
Jugendlichen 

in %

Haushalts-
quote der 
Gesamt-

bevölkerung 
in %

Anteil  
Erwerbs - 

fähiger mit 
Ausbildung 

in %

Anteil  
Erwerbs- 

tätiger 20–64 
Jahre in %

Anteil  
laufender  
Fälle mit 

Langzeit- 
bezug  in %

Bezugsdauer 
abgeschlos-

sener Fälle in 
Monaten

Wahrschein-
lichkeit, dass 

Bezug ein Jahr 
oder weniger 

andauert in %

Erwerbs-
bedingte 

Abschluss-
quote in %

SG Kanton St.Gallen 2,2 3,4 2,9 44,4 21,7 66,7 10 36,0 9,6
Rhe Rheineck 2,6 4,2 3,6 …1 14,8 57,4 26 23,1 7,0
Roa Rorschach 4,3 6,4 5,8 46,4 7,2 60,7 6 45,3 12,9
Rob Rorschacherberg 2,0 3,5 3,0 …1 18,4 64,1 17 30,0 6,2
Rüt Rüthi 2,3 3,6 3,1 62,5 20,6 78,6 33 14,3 6,9
Sar Sargans 1,2 1,5 1,7 57,9 26,8 64,3 26 11,8 8,7
Scä Schänis 1,2 1,5 1,9 50,0 15,6 74,1 53 22,2 …1

Scm Schmerikon 1,7 1,7 2,7 81,8 19,6 80,6 14 36,4 7,3
Sen Sennwald 0,7 0,6 1,1 53,3 28,6 45,5 3 45,5 15,4
Sev Sevelen 2,2 2,8 3,4 37,0 17,9 67,7 13 19,2 1,4
SaG St.Gallen 4,4 7,9 5,3 40,5 24,7 68,6 10 36,9 9,4
SaM St.Margrethen 2,3 3,9 3,0 …1 14,8 56,9 9 43,2 9,0
Sth Steinach 1,8 2,5 2,4 64,3 26,7 63,4 4 42,3 6,5
Tha Thal 1,4 2,3 2,2 …1 …1 50,9 10 25,0 9,7
Tüb Tübach 0,2 …2 0,5 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Unt Untereggen 0,2 …2 0,3 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Uzn Uznach 3,1 5,2 3,8 61,1 42,4 74,4 11 38,9 10,8
Uzw Uzwil 1,9 2,4 2,8 …1 15,2 64,9 11 35,6 11,5
Vil Vilters-Wangs 1,2 1,5 1,7 43,5 17,5 63,3 13 42,1 17,6
Wak Waldkirch 0,7 0,3 1,4 73,7 42,9 35,7 6 47,1 33,3
Wal Walenstadt 1,5 2,4 2,1 48,0 25,9 64,1 7 51,7 9,8
War Wartau 1,7 2,4 2,2 53,8 35,0 65,1 12 28,6 11,5
Wat Wattwil 2,7 3,5 3,8 …1 …1 70,5 15 26,5 6,5
Wee Weesen 1,6 …2 2,1 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Wid Widnau 1,3 1,9 1,8 44,2 16,1 63,5 20 37,8 12,8
Wil Wil 4,2 7,6 4,8 …1 25,5 71,3 10 33,2 6,7
WiAJ Wildhaus-Alt St.Johann 1,1 0,6 1,7 45,5 24,0 58,8 13 30,0 23,8
Wtb Wittenbach 3,2 4,9 4,2 62,3 16,3 65,1 13 26,3 9,1
Zuz Zuzwil 0,3 …2 0,6 …2 …2 …2 …2 …2 …2

Quelle: Bundesamt für Statistik; Schweiz. Sozialhilfestatistik © Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen

1 Der Wert wird aus methodischen Gründen nicht ausgewiesen 

2 Die Gemeinde hat weniger als 20 Dossiers weshalb auf eine Berechnung verzichtet wird

15 Die Sozialhilfequote und die Haushaltsquote sind für jede Gemeinde ausgewiesen. Zu berücksichtigen ist, dass besonders bei kleinen 
Gemeinden bereits geringe Veränderungen bei der Anzahl unterstützter Personen deutliche Ausschläge in der Sozialhilfequote bewirken 
können. Die übrigen Kennzahlen wurden nur für Gemeinden mit 20 oder mehr Dossiers berechnet.

T_3b

Kennzahlentabelle von Kanton und Gemeinden zur Sozialhilfe 15

Kanton St. Gallen  – 2016


